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► Nr.  VO/2016/04270
öffentlich

Lübeck, 13.10.2016
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

Bearbeitung: Manfred Rehberg (E-Mail: manfred.rehberg@ebhl.de Telefon: 70760-200)

Änderung der Abfallwirtschafts- und der Abfallwirtschaftsgebüh-
rensatzung
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

02.11.2016 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
17.11.2016 Werkausschuss EBL Öffentlich zur Vorberatung
22.11.2016 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
24.11.2016 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Die Satzung der Hansestadt Lübeck über die Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftssat-

zung) nebst Anlagen wird in der Fassung der Anlage 3 beschlossen.

2. Die Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von Gebühren für die öffentli-
che Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgebührensatzung) wird in der Fassung der Anla-
ge 4 beschlossen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

- Haushalt und Steuerung           
- Bereich Recht
- Beteilgungscontrolling 
- Fachbereichscontrolling 

Ergebnis:
Zustimmung
Keine rechtlichen Bedenken
Kenntnisnahme
Hinweise eingearbeitet

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein – da deren Belange nicht betroffen sind.
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  KrWG und KAG

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja 

Begründung:
Siehe Anlage 1
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Anlagen:
1. Begründung

2. Übersicht der strategischen Themen u. deren Fundstellen in den Satzungen

3. Abfallwirtschaftssatzung

4. Abfallgebührensatzung

5. Bericht über die Abfallgebührenkalkulation

Senator Ludger Hinsen
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Anlage 1 

Änderungen der Abfallwirtschaftssatzung 

Mit Wirkung vom 01.06.2012 ist das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Kraft 

getreten. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, die derzeit gültige Abfallwirtschaftssatzung 

redaktionell zu überarbeiten. Wesentliche inhaltliche Änderungen aufgrund der Neufassung 

des KrWG haben sich daraus nicht ergeben.  

In der Sitzung am 24.09.2015 hat die Bürgerschaft die Entsorgungsbetriebe Lübeck 

beauftragt, die mit der VO/2015/02733 beschriebenen strategischen Entwicklungs-

möglichkeiten der Abfallwirtschaft in der Hansestadt Lübeck weiter zu verfolgen. Am 

14.07.2016 wurden dem Werkausschuss der EBL die Handlungsfelder vorgestellt, die für eine 

Umsetzung ab 2017 vorgesehen sind. Anschließend wurde erstmalig eine Onlineumfrage zu 

den geplanten Änderungen durchgeführt. Insgesamt 425 BürgerInnen haben die Möglichkeit 

genutzt, die neuen Leistungen zu bewerten. Es gab eine breite Zustimmung, keine Änderung 

wurde mehrheitlich abgelehnt. 

 Die Einzelergebnisse können auf der Internetseite der EBL eingesehen werden:         

(http://www.ebhl.de/ueber_uns/aktuelles/news/2016_09_09_umfrageauswertung_aender

ung_abfallwirtschafssatzung.html).  

Die entsprechenden Satzungsänderungen sind in dieser Vorlage berücksichtigt. Zum 

leichteren Auffinden wurden die Fundstellen der wichtigsten Leistungsänderungen in der 

Abfallwirtschafts– und in der Abfallgebührensatzung in einer Übersicht zusammengestellt 

(Anlage 2). Die umfangreichen Änderungen hatten zur Folge, dass eine Überarbeitung der 

Satzung in der alten Struktur nicht sinnvoll war, sondern die Abfallwirtschaftssatzung 

vollständig neu gefasst wurde. Eine vergleichende Gegenüberstellung der alten und der 

neuen Satzung entfällt deshalb. 

 

Folgende inhaltliche Satzungsänderungen sind vorgesehen: 

 

Eigenkompostiererabschlag 

Nach § 17 Abs. 1  KrWG sind sämtliche Abfälle aus Privathaushalten überlassungspflichtig. 

Dies gilt grundsätzlich auch für Bioabfälle. Eine Ausnahme besteht dann, wenn alle Bioabfälle 

auf dem eigenen Grundstück verwertet werden können. In solchen Fällen wird die Leistung 

der EBL im Rahmen der Bioabfallentsorgung nicht in Anspruch genommen. Da die öffentliche 
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Bioabfallentsorgung in Lübeck über die Restabfallgebühr finanziert wird, muss demjenigen 

der die Leistung nicht nutzt, ein Gebührenabschlag auf seine Restabfallgebühr gewährt 

werden. Die neue Regelung dient der Rechtssicherheit der Satzung. 

 

Zusätzliches Bioabfallvolumen 

Bislang wurden Bioabfallbehälter nur mit dem gleichen Volumen wie der  Restabfallbehälter 

gestellt. Zusätzliche Bioabfallbehälter konnten auch nicht gegen eine Zusatzgebühr gestellt 

werden. Mit Neufassung des KrWG wurden die Kommunen verpflichtet, Bioabfälle getrennt 

zu erfassen und nach dem Wunsch der Landesregierung in Schleswig-Holstein zunächst 

energetisch und anschließend stofflich zu verwerten. Mit der MBA und dem Biomassewerk 

verfügen die EBL über die notwendigen technischen Anlagen. Um die getrennt erfasste 

Bioabfallmenge weiter steigern zu können, müssen die Bürgerinnen und Bürger die 

Möglichkeit bekommen, zusätzliches Bioabfallvolumen bestellen zu können.  

 

 Saisonbehälter im Hol-System 

Die Tourismusbranche ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Lübeck. In der Hauptsaison 

benötigen die Gewerbetreibenden zusätzliche Abfallbehälter. Bislang wurde der Mehrbedarf 

im Frühjahr angemeldet, die EBL haben die zusätzlichen Abfallbehälter zum Kunden 

gefahren und geleert. Im Herbst erfolgte dann die Abmeldung, die Behälter wurden wieder 

abgeholt. Um diesen unnötigen Aufwand beim Kunden und bei den EBL zukünftig zu 

 vermeiden, besteht nun die Möglichkeit entsprechend gekennzeichnete Saisonbehälter zu 

bestellen, die ganzjährig auf dem Grundstück verbleiben, aber nur während der Saison 

geleert werden. Gebühren werden ebenfalls nur während der Saison erhoben. 

 

Vollservice für PPK 1.100 l Müllgroßbehälter (MGB) 

Mit Einführung der haushaltsnahen Erfassung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) 

wurde beschlossen, dass die Abfallbehälter von den Bürgerinnen und Bürgern am 

Straßenrand zur Abholung bereitgestellt werden müssen. Bei Großwohnanlagen stehen 

überwiegend MGB, die wegen der hohen Erfassungsmenge von besonderem Interesse für 

die EBL sind, aber gerade dort fehlt es den Wohnungsbaugesellschaften häufig an 

Möglichkeiten die Behälter zeitnah zur Verfügung zu stellen. Deshalb kommen hier häufig 

4 von 62 in Zusammenstellung



Seite 3 von 6 

 

private Entsorgungsfirmen zum Einsatz. Um die Erfassungsmenge bei Großwohnanlagen 

steigern zu können, muss der Servicegrad erhöht werden. 

 

Express-Termin und Abholung aus der Wohnung für Sperrmüll und Elektro-/Elektronikgeräte 

Nach der derzeit gültigen Abfallwirtschaftssatzung können Elektro-/Elektronikaltgeräte nur 

über die Wertstoffhöfe kostenlos entsorgt werden. Eine Beistellung zum Sperrmüll war nicht 

erlaubt, um einer Beraubung vorzubeugen und – da Elektro-/Elektronikaltgeräte häufig 

Schadstoffe enthalten – mögliche Umweltbeeinträchtigung durch unsachgemäßes 

Ausschlachten vor Ort zu verhindern. Hinzu kam, dass die Wartezeit auf Sperrmülltermine im 

Schnitt zwischen drei und sechs Wochen beträgt. In der neuen Satzung ist vorgesehen, die 

Sperrmüllabfuhr auf Wunsch und gegen eine Gebühr innerhalb von zwei Werktagen 

anzubieten, zusätzlich auch Elektro-/Elektronikaltgeräte mitzunehmen und auf Wunsch auch 

aus der Wohnung zu holen. Eine Beistellung von Elektro-/Elektronikaltgeräten im Rahmen 

der üblichen Sperrmüllsammlung bleibt aus den o. g. Gründen auch weiterhin verboten. 

 

Optimierung der Wertstoffhöfe 

Im Rahmen der Neukonzeption der Lübecker Wertstoffhöfe wurde die Anliefermenge für 

Grünabfälle von 2 auf 3 m³ erhöht. Bis auf Bauschutt und Baumischabfälle, deren 

Anliefermenge auf 1 m³ begrenzt ist, sind alle übrigen Anliefermengen auf den 

Wertstoffhöfen einheitlich mit 3 m³ angegeben. Die wesentlichste Änderung betrifft aber die 

Annahme von Sperrmüll auf den Wertstoffhöfen. Bislang war die Abholung beim Kunden 

kostenfrei, die Anlieferung dagegen gebührenpflichtig, obwohl wir erheblich an 

Logistikaufwand sparen. Mit der neuen Satzung wird die Anlieferung von Sperrmüll der 

Abholung gleichgestellt und ist ebenfalls gebührenfrei. Die Anlieferung auf den 

Wertstoffhöfen wird auf die gebührenfreie Abholung angerechnet. Die Gebühr für die 

Anlieferung von Grünabfällen wird halbiert. Beide Gebührensenkungen sollen dazu führen, 

die Stoffströme vermehrt auf die neuen Wertstoffhöfe zu lenken und dort eine bessere 

Abfalltrennung zu ermöglichen.   

 

Optimierung der Schadstoffsammlung 

Die haushaltsnahe Sammlung von Schadstoffen wurde in der Vergangenheit wenig genutzt, 

weil zum Zeitpunkt der Abholung die Anwesenheit des Kunden erforderlich war. Diese 
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Möglichkeit der Schadstoffentsorgung soll ersetzt werden, durch eine Ausweitung der 

sogenannten Wochenmarktsammlung mit dem Schadstoffmobil, die sowohl an 

Wochentagen, als auch am Wochenende durchgeführt werden soll. Die Anzahl der 

Sammeltermine wird von 12 auf 24 erhöht und auf alle Stadtteile ausgeweitet. Es ist 

vorgesehen, dass gemeinsam mit dem Schadstoffsammelfahrzeug  ein Servicemobil der EBL 

vor Ort sein soll, um den Bürgerinnen und Bürgern noch mehr Service bieten zu können. Am 

Servicemobil können alle Serviceangebote wie im Servicepunkt in der Malmöstraße genutzt 

werden. 

 

Einführung von Unterflurbehältern 

Unterflurbehälter gibt es in Lübeck bislang nur für die Erfassung von Altglas und PPK und 

auch nur im Hochschulstadtteil. Der große Vorteil dieses Erfassungssystems ist die 

Barrierefreiheit, weil sich die Einwurföffnung nur  ca. 80 cm über Bodenniveau befindet. Die 

für die Abfuhr dieses Systems erforderliche Fahrzeugtechnik wird bereits für die 

oberirdischen Depotcontainer genutzt und ist deswegen vorhanden. Der Nachteil ist der 

höhere bauliche Aufwand und deshalb kann eine Umstellung nur nach und nach erfolgen. 

Die Größe der Behälter liegt zwischen 3 und 5 m³ und eignet sich deswegen auch nur für 

Großwohnanlagen. Es ist geplant, Rest- und Bioabfälle sowie ggf. PPK über dieses System zu 

erfassen. 

 

Behälterinventarisierungssystem 

Die EBL leeren regelmäßig ca. 120.000 Behälter aller Abfallfraktionen. Mit der 

Behälterinventarisierung, mit der bereits begonnen wurde, soll der EDV-Bestand mit dem 

Behälterbestand vor Ort abgeglichen werden. Nach einer Übergangsfrist werden zukünftig 

nur noch Behälter geleert, die wir im EDV-System auch einem Kunden zuordnen können. 

Eine leerungsgenaue Abrechnung ist nicht geplant. 

Wegen der weiteren Einzelheiten zu diesen Themen wird auf die Bürgerschaftsvorlage 

VO/2015/02733 verwiesen. 
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Änderungen der Abfallgebührensatzung     

Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurden die aktuellen Abfallgebührensätze in Kraft gesetzt. 

Grundlage der Gebührenkalkulation war ein dreijähriger Kalkulationszeitraum. Dieser endet 

am 31.12.2016, so dass die Abfallgebühren neu zu kalkulieren waren. Bestandteil der 

bisherigen Gebühr war ein Unterdeckungsausgleich für Vorjahre. Ab 2017 ist dieser nicht 

mehr notwendig, dies führt zu einer entsprechenden Gebührensenkung.  

Die Leistungserweiterungen haben auch Auswirkungen auf die Abfallgebührensatzung, 

allerdings in viel geringerem Umfang als die eintretenden Entlastungen. Es mussten 

verschiedene Gebührensätze erstmalig kalkuliert werden, z. B. für zusätzliches 

Bioabfallbehältervolumen. In der Folge wurde auch die Abfallgebührensatzung vollständig 

neu gefasst. Auch hier ist eine Synopse nicht möglich. 

 

Die Abfallgebührenkalkulation für den Zeitraum 2014 bis 2016 berücksichtigte Kosten der 

Leistungserbringung in Höhe von 25,24 Mio. € und einen Verlustausgleich für Vorjahre von 

rd. 5,05 Mio. €, dies ergab eine Gebührenerhöhung von insgesamt 24,8 %, wovon 21,8 % auf 

den Verlustausgleich zurückzuführen waren. In die Gebührenvorauskalkulation sind 

Betriebskosten in Höhe von 26,15 Mio. € eingeflossen. Die Ermittlung des Ergebnisses der 

Unter- oder Überdeckung für den Zeitraum 2011 bis 2013 ergab eine Überdeckung von ca. 

1,45 Mio. €, die in der Vorauskalkulation mit einer jährlichen Entlastung in Höhe von 0,48 

Mio. € berücksichtigt wurde. Insgesamt sinkt das Gebührenaufkommen von 30,29 Mio. € auf 

25,67 Mio. € und damit um 15,25 %. Die Gebührensätze entsprechen damit annährend 

denen von 2008. Im Ergebnis ist es damit gelungen, die Preissteigerungen der letzten 10 

Jahre zu kompensieren. Im Einzelnen entwickeln sich die Behältergebühren wie folgt: 

 

Restabfallbehälter ab 01.01.2008 ab 01.03.2014 ab 01.01.2017 

40 l -                8,50 €                 5,82 €  

80 l               12,07 €               15,12 €               11,63 €  

120 l               17,37 €               21,76 €               17,45 €  

240 l               33,23 €               41,64 €               34,89 €  

660 l               88,79 €            111,25 €               95,96 €  

770 l            103,34 €            129,49 €            111,95 €  

1.100 l            147,00 €            184,19 €            159,93 €  

7 von 62 in Zusammenstellung



Seite 6 von 6 

 

 

Die Gebührensenkung fällt bei den einzelnen Behältergrößen unterschiedlich aus, weil auf 

einen degressiven Verlauf der Gebührensätze verzichtet wurde.  

Neu in der Abfallgebührensatzung ist der Gebührenabschlag für Eigenkompostierer. Er fällt 

mit 0,40 €/Monat bei einem 120 l Restabfallbehälter sehr gering aus. Das ist dadurch zu 

erklären, dass in die Kalkulation dieser Gebührensenkung zulässigerweise nur die variablen 

Kosten der Bioabfallentsorgung eingeflossen sind.  

Ebenfalls neu sind die Gebühren für zusätzliche Bioabfallbehälter. Eine zusätzliche 120 l 

Biotonne kostet zukünftig 2,40 €/Monat. Die Zusatzgebühr fällt höher aus, als der Abschlag 

für Eigenkompostierer. Der wesentliche Grund ist, dass in die Kosten des Zusatzbiobehälters 

auch Fixkostenanteile eingeflossen sind. 

Neben der allgemeinen Senkung der Behältergebühren gibt es noch zwei weitere 

wesentliche Gebührensenkungen. Ab dem 01.01.2017 soll die Annahme von Sperrmüll auf 

den Wertstoffhöfen bis zu 2 x im Jahr gebührenfrei erfolgen. Bislang wurde dafür die sog. 

Kofferraumgebühr von 5,-- € pro 0,5 m³ erhoben. Die zweite Änderung betrifft die 

Anlieferung von Gartenabfällen. Außerhalb der Aktionswochen halbiert sich die 

Anliefergebühr auf 2,50 € pro 0,5 m³. 

Wegen der weiteren Einzelheiten zur Gebührenkalkulation wird auf die Anlage 5 verwiesen. 
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Übersicht über wesentliche inhaltliche Änderungen u nd deren Fundstellen in 
der Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung de r Hansestadt Lübeck 
 
 

Änderung  Abfallwirtschaftssatzung  Abfallgebührensatzung  
Grundlegende Anpassung der 
Satzungen an KrWG 

• § 1 - Grundsätze und Ziele der 
öffentlichen Abfallwirtschaft 

• § 3 - Ausschluss von der Ent-
sorgung 

• § 4 - Anschluss- und Benut-
zungszwang 

• § 6 - Anschluss- und Benutz-
ngsrecht 

• § 1 – Grundsätze der Gebüh-
renerhebung 

• § 2 – Gebührenschuldnerin/ 
Gebührenschuldner 

• § 3 – Gebührenmaßstab/ Be-
messungsgrundlage 

• § 8 – Entstehung, Änderunge 
und Beendigung der Gebüh-
renpflicht 

Eigenkompostiererabschlag • § 5 – Anschluss- und Benut-
zungszwang an die Entsor-
gung kompostierbarer Abfälle 

• § 7 – Anschluss- und Benut-
zungsrecht an die Entsorgung 
kompostierbarer Abfälle 

• § 11 – Abfallüberlassung im 
Bring-System (Absatz 2) 

• § 20 – Baum-, Strauch- und 
Grünschnitt im Hol-System 
(Absatz 4) 

• § 4 – Gebühren im Hol-System 
(Absatz 4) 

 

Zusätzliches Bioabfallbehälter-
volumen 

• § 14 – Erforderliche Kapazität 
der Abfallbehälter im Hol-
System (Absatz 7) 

• § 3 – Gebührenmaßstab/ Be-
messungsgrundlage (Absatz 4) 

• § 4 – Gebühren im Hol-System 
(Absatz 6) 

Saisonbehälter im Hol-System  • § 18 – Saisonbehälter im Hol-
System 

• § 3 – Gebührenmaßstab/ Be-
messungsgrundlage (Absatz 6) 

• § 4 – Gebühren im Hol-System 
(Absatz 8) 

Vollservice für PPK 1.100 l 
MGB 

• § 15 – Standplätze und Trans-
portwege im Hol-System (Ab-
satz 1) 

• § 17 – Bereitstellung und Be-
hälterabfuhr im Hol-System 
(Absatz 1) 

• § 5 – Zuschläge für Erschwer-
nisse  

Express-Termin und Abholung 
aus der Wohnung für Sperrmüll 
und Elektro-/Elektronikgeräte 

• § 19 – Sperrgut, Elektro- und 
Elektronikgeräte im Hol-
System (Absatz 2, 3,4 und 5) 

• § 3 – Gebührenmaßstab/ Be-
messungsgrundlage (Absatz 
11 und 12) 

• § 4 – Gebühren im Hol-System 
(Absatz 14 und 15) 

Optimierung der Wertstoffhöfe 
(Erhöhung der Anliefermenge 
Grünabfall von 2 auf 3 m³; kos-
tenlose Annahme von Sperrgut 
- max. zweimal 3 m³ im Jahr) 

• § 11 – Abfallüberlassung im 
Bring-System (Absatz 2) 

• § 3 – Gebührenmaßstab/ Be-
messungsgrundlage (Abs. 16) 

• § 7 – Gebühren für die Anliefe-
rung von Abfällen (Absatz 1 
und 2) 

Optimierung der Schadstoff-
sammlung 

• § 11 – Abfallüberlassung im 
Bring-System (Absatz 3) 

 

Einführung Unterflurbehälter • § 12 – Zugelassene Abfallbe-
hälter im Hol-System 

• § 16 – Unterflurbehälter im 
Hol-System 

• § 3 – Gebührenmaßstab/ Be-
messungsgrundlage (Abs. 15) 

• § 6 – Gebühren für Unterflur-
behälter 

Behälterinverntarisierungsystem • § 17 – Bereitstellung und Be-
hälterabfuhr im Hol-System 
(Absatz 1) [„gültige Kenn-
zeichnung“] 
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Satzung der Hansestadt Lübeck über die Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftssatzung - 
AbfWS) in der Hansestadt Lübeck vom <XX> 
 
Aufgrund der §§ 4, 17, 18 und 134 Abs. 5 u. 6 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein  
in Verbindung mit den §§ 5 und 22 des Abfallwirtschaftsgesetzes für das Land Schleswig-
Holstein (Landesabfallwirtschaftsgesetz - LAbfWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18.01.1999 (GVOBl. Schl.-H., S. 26), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 
27.03.2014 (GVOBl. Schl.-H., S. 64) sowie der §§ 17, 19 und 20 des Gesetzes zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Ab-
fällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I, S. 212) zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 04.04.2016 (BGBl. I, S. 569) hat mit Zustimmung des Minis-
teriums für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein zu § 3 Abs. 3 der Ab-
fallwirtschaftssatzung der Hansestadt Lübeck die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck in 
ihrer Sitzung am <XX> folgende Satzung über die Abfallwirtschaft in der Hansestadt Lübeck 
(Abfallwirtschaftssatzung - AbfWS) beschlossen:  
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Erster Abschnitt – Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Grundsätze und Ziele der öffentlichen Abfallwirtschaft 

§ 2 Bestimmung des Abfallbegriffs 

§ 3 Ausschluss von der Entsorgung 

§ 4 Anschluss- und Benutzungszwang 

§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang an die Entsorgung kompostierbarer Abfälle 

§ 6 Anschluss- und Benutzungsrecht 

§ 7 Mitteilungs- und Anzeigepflicht 

§ 8 Duldungspflichten bei Grundstücken 

§ 9 Vermeidung und Getrennthalten von Abfällen 

Zweiter Abschnitt – Einsammeln, Befördern und Entsorgen der Abfälle 

§ 10 Erfassen der Abfälle 

§ 11 Abfallüberlassung im Bring-System 

§ 12 Zugelassene Abfallbehälter im Hol-System 

§ 13 Erforderliche Kapazität der Abfallbehälter im Hol-System 

§ 14 Benutzung der Abfallbehälter im Hol-System 

§ 15 Standplätze und Transportwege im Hol-System 

§ 16 Unterflurbehälter im Hol-System 

§ 17 Bereitstellung und Behälterabfuhr im Hol-System 

§ 18 Saisonbehälter im Hol-System 

§ 19 Sperrgut, Elektro- und Elektronikgeräte im Hol-System 

§ 20 Baum- und Strauchschnitt im Hol-System 

§ 21 Benutzung der Abfallwirtschaft, Anfall von Abfällen, Eigentumsübergang 

§ 22 Unterbrechungen in der Abfallentsorgung 

§ 23 Selbstanlieferung von Abfällen 
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Dritter Abschnitt – Schlussbestimmungen 

§ 24 Gebühren 

§ 25 Datenverarbeitung 

§ 26 Zwangsmaßnahmen 

§ 27 Modellversuche 

§ 28 Ordnungswidrigkeiten 

§ 29 Inkrafttreten 

  

11 von 62 in Zusammenstellung



 

Seite 3 von 21 

Anlagenverzeichnis 
 
Anlage 1 Von der Entsorgung ausgeschlossene Abfälle 

Anlage 2 Ermittlung und Feststellung der Einwohnergleichwerte 
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Erster Abschnitt – 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1  
Grundsätze und Ziele der öffentlichen Abfallwirtschaft 

(1) Diese Abfallwirtschaftssatzung gilt für das Gebiet der Hansestadt Lübeck. Die Hanse-
stadt Lübeck ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach § 17 KrWG i.V.m. § 3 Abs. 
1 LAbfWG und betreibt die Abfallwirtschaft als öffentliche Einrichtung. Die Hansestadt 
Lübeck wird bei den ihr nach dieser Satzung obliegenden Aufgaben öffentlich-rechtlich 
tätig, sofern sie nicht nach den Bestimmungen dieser Satzung privatrechtlich tätig wird. 

(2) Ziele der Abfallwirtschaft der Hansestadt Lübeck sind die Förderung der Kreislaufwirt-
schaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Gewährleistung der umweltver-
träglichen Beseitigung von Abfällen. Zur Erreichung dieser Ziele werden insbesondere 
Maßnahmen 

I. zur Abfallvermeidung 
II. zur Vorbereitung zur Wiederverwendung 

III. zum Recycling 
IV. zur sonstigen Verwertung  
V. sowie zur Abfallbehandlung und -beseitigung in dafür zugelassenen 

Anlagen 
durchgeführt. 

(3) Die Aufgaben der Abfallwirtschaft nach Abs. 1 umfassen insbesondere auch die hierfür 
erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung, des Bereitstellens, Überlassens, Sam-
melns, Einsammelns durch Bring- und Holsysteme, Beförderns, Behandelns, Lagerns 
und Ablagerns. Zu den Aufgaben gehört die Information und Beratung über Möglichkei-
ten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung). 

(4) Die Hansestadt Lübeck betreibt als Abfallentsorgungseinrichtungen die Mechanisch-
Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA), ein Zwischenlager, die Deponie und das 
Biomassewerk Niemark, ein Entsorgungszentrum zur Behandlung von Sperrgut, Bau-
schutt und Baumischabfällen sowie Wertstoffhöfe für die Annahme von Kleinmengen. 

(5) Die Hansestadt Lübeck nimmt die Aufgaben der Abfallwirtschaft mittels ihrer eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung "Entsorgungsbetriebe Lübeck" wahr. Hiervon unberührt 
bleibt das Recht der Hansestadt Lübeck, sich zur Erfüllung der ihr gemäß dieser Sat-
zung obliegenden Aufgaben ganz oder teilweise Dritter zu bedienen (§ 22 KrWG). 

(6) Die Abfallwirtschaft der Hansestadt Lübeck umfasst nicht das Einsammeln und Beför-
dern von Abfällen zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-
halten, es sei denn diese werden in haushaltsüblichen Mengen überlassen oder die 
Verwertung ist dem Abfallerzeuger oder -besitzer nach Maßgabe des § 7 Abs. 4 KrWG 
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar.  

§ 2  
Bestimmung des Abfallbegriffs 

(1) Abfälle sind alle Stoffe oder Gegenstände, derer sich ihre Besitzerinnen/ihr Besitzer ent-
ledigt, entledigen will oder entledigen muss. Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die 
verwertet werden; Abfälle die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung. 

(2) Im Einzelnen werden unterschieden: 

1. Abfälle zur Verwertung: 

 Gegenstände aus Kunststoff, Hohlglas, Verbundstoffen sowie Metall 
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 Zeitungen, Zeitschriften, Pappe, Kartonagen und andere nicht verschmutzte, 
ausschließlich aus Papier bestehende Abfälle (PPK)  Textilien  bewegliche Sachen organischen Ursprungs (Bioabfälle)  Baum-, Strauch- und Grünschnitt (Grünabfälle)  Bauschutt mineralischer Herkunft aus Baumaßnahmen   Baumischabfälle aus mineralischen und nicht mineralischen Baubestandteilen 
sowie Gegenstände aus dem Hausrat, wie z. B. Tapetenreste, Kabel, Rohre, 
Gips- und Gipskartonplatten, Gasbeton, Latten, Zäune, Türen und Fenster-
rahmen   Elektro- und Elektronikgeräte gem. Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Elekt-
roG), wie z. B. Haushaltsgroßgeräte, automatische Ausgabegeräte, Kühl- und 
Gefriergeräte, Informations- und Telekommunikationsgeräte, Geräte der Un-
terhaltungselektronik, Gasentladungslampen, Haushaltskleingeräte, Beleuch-
tungskörper, elektrische und elektronische Werkzeuge, Spielzeuge, Sport- 
und Freizeitgeräte, Medizinprodukte, Überwachungs- und Kontrollinstrumente 

2. Schadstoffhaltige Abfälle: 

 bewegliche, schadstoffhaltige Sachen, die ihrer Zweckbestimmung nicht mehr 
dienen sollen oder können und die zur Wahrung des Wohles der Allgemein-
heit gesondert entsorgt werden müssen, wie z. B. Gifte, Laugen, Säuren, Far-
ben und Lacke, Reiniger, Polituren, teer- und ölhaltige Rückstände, Holz- und 
Pflanzenschutzmittel und sonstige Chemikalien, Thermometer, Desinfekti-
onsmittel, Batterien sowie Medikamente u.a.m. 

3. Sperrgut: 

 Hausratsgegenstände und Möbel, die wegen ihrer Größe nicht zur Unterbrin-
gung in den bereitgestellten Abfallbehältern geeignet sind. Nicht zum Sperrgut 
gehören Gegenstände, die von Bau-, Umbau-, Abriss- und Instandhaltungsar-
beiten resultieren, wie u.a. Bauschutt, ausgebaute Fenster und Türen, Balken, 
Heizkörper, Sanitärgegenstände und andere Bauabfälle, Zäune aller Art, Gar-
tenabfälle, Autoteile (auch Reifen), schadstoffhaltige Abfälle sowie mit Haus-
müll befüllte Säcke und Kartons. Ebenfalls nicht zum Sperrgut gehören Elekt-
ro- und Elektronikgeräte gem. ElektroG. 

4. Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle: 

 Abfälle aus Industrie- und Gewerbebetrieben, die nach Art und Zusammen-
setzung den in Nr. 1 und 3 definierten Abfällen aus privaten Haushaltungen 
entsprechen. 

5. Abfälle zur Beseitigung (Restabfälle): 

 Alle beweglichen Sachen aus privaten Haushaltungen und Gewerbebetrieben, 
die nicht in Nr. 1 bis 4 aufgeführt sind. 

§ 3  
Ausschluss von der Entsorgung 

(1) Von der Abfallentsorgung sind die in § 2 Abs. 2 KrWG aufgeführten Stoffe, Produkte und 
Abfälle sowie Abfälle zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Abfälle zur Verwertung aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushalten in haushaltsüblichen Mengen, für die Ent-
sorgung von schadstoffhaltigen Abfällen in haushaltsüblichen Mengen und für die An-
nahme von Elektro-/Elektronikgeräten. 

(2) Die zur Ablagerung auf der Deponie Niemark sowie zur Annahme und Behandlung in 
der MBA zugelassenen Abfälle richten sich nach deren Annahme- und Lieferbedingun-
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gen. Diese werden durch die Entsorgungsbetriebe Lübeck im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit auf der Homepage der Entsorgungsbetriebe Lübeck veröffentlicht. Die zuge-
lassenen Abfälle zur Ablagerung auf der Deponie Niemark müssen die jeweiligen An-
nahmekriterien der Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - 
DepV) und die Vorgaben zur Deponierung der oberen Abfallbehörde erfüllen. 

(3) Die Entsorgungsbetriebe Lübeck können mit Zustimmung der oberen Abfallbehörde des 
Landes Schleswig-Holstein durch Regelung in dieser Satzung oder durch Anordnung für 
den Einzelfall Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen ganz oder teilweise von der Entsorgung ausschließen, soweit diese nach 
ihrer Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfäl-
len entsorgt werden können. Die Entsorgungsbetriebe Lübeck haben in diesem Fall ein 
vorläufiges Zurückweisungsrecht und können von der Abfallbesitzerin oder dem Abfall-
besitzer verlangen, den Abfall bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Entsor-
gung, insbesondere die Art der Behandlung oder Ablagerung, so zu lagern, dass das 
Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. 

Die von der Abfallentsorgung mit Zustimmung der oberen Abfallbehörde ausgeschlos-
senen Abfälle sind in der zu dieser Satzung beigefügten Liste aufgeführt (Anlage 1). 

(4) Abfälle, die von der Entsorgung ausgeschlossen sind, dürfen weder in die für die Ab-
fallentsorgung bereitgestellten Behälter gegeben noch neben den bereitgestellten Behäl-
ter abgestellt werden. Von der Entsorgung ausgeschlossene Abfälle dürfen weiterhin 
nicht zu den Entsorgungseinrichtungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck sowie auf Plät-
ze und sonstige Flächen verbracht werden. Im Falle der Zuwiderhandlung können die 
Entsorgungsbetriebe Lübeck den Ersatz des entstandenen Schadens, die Rücknahme 
der Abfälle oder die Erstattung der Aufwendungen verlangen, die für eine ordnungsge-
mäße Entsorgung dieser Abfälle entstanden sind. 

(5) Abfälle, die aufgrund einer nach § 25 KrWG erlassenen Rechtsverordnung einer Rück-
nahme- und Rückgabepflicht unterliegen, sind, soweit Rücknahmeeinrichtungen tatsäch-
lich zur Verfügung stehen, von der Entsorgung ausgeschlossen. Für Verpackungen im 
Sinne der Verpackungsverordnung gilt dies nur, wenn diese den Rücknahmeeinrichtun-
gen auch tatsächlich überlassen werden. 

(6) Von der Entsorgung ausgeschlossene Abfälle dürfen nicht mit anderen Abfällen ver-
mischt werden. Solche Abfälle bzw. Abfallgemische dürfen der Einrichtung der öffentli-
chen Abfallentsorgung nicht überlassen werden. 

(7) Soweit Abfälle von der öffentlichen Entsorgung ganz oder teilweise ausgeschlossen 
sind, haben die Besitzerinnen oder Besitzer diese nach den gesetzlichen Vorschriften 
ordnungsgemäß zu entsorgen. 

§ 4  
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, auf denen nach Maßgabe dieser 
Satzung Abfälle aus privaten Haushaltungen oder Abfälle zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen anfallen, sind verpflichtet, ihre Grund-
stücke im Rahmen dieser Satzung an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschließen 
(Anschlusszwang), insbesondere die notwendigen Voraussetzungen für die satzungs-
gemäße Gestellung und Vorhaltung von Abfallbehältern auf dem Grundstück zu schaf-
fen. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Inhaberinnen und Inhaber folgender Rechte: 
Erbbaurecht, Wohnungseigentum, Wohnungserbbaurecht, Nießbrauch und sonstige 
dingliche Grundstücksnutzungsrechte. Dem Anschlusszwang unterliegen ebenfalls In-
haberinnen und Inhaber von Gewerbebetrieben hinsichtlich der in ihrem Gewerbebetrieb 
anfallenden überlassungspflichtigen Abfälle. 
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(3) Grundstück i.S. dieser Satzung ist – unabhängig von der Grundbuch- oder Katasterbe-
zeichnung - jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftli-
che Einheit bildet. 

(4) Die Anschlusspflichtigen nach Abs. 1 und Abs. 2 sowie sonstige Erzeugerin-
nen/Erzeuger und Besitzerinnen/Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen und 
von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltun-
gen für die eine Überlassungspflicht nach § 17 KrWG besteht, sind verpflichtet, die öf-
fentliche Abfallentsorgung zu benutzen (Benutzungszwang) und die Abfälle den Entsor-
gungsbetrieben Lübeck zu überlassen (Überlassungspflicht). 

(5) Die auf Schiffen anfallenden Abfälle gelten mit dem Überlassen an die Hafenbetreiberin 
oder den Hafenbetreiber als Abfälle der Hafengrundstücke und sind von der Hafenbe-
treiberin oder dem Hafenbetreiber nach den Bestimmungen dieser Satzung den Entsor-
gungsbetrieben Lübeck zu überlassen. 

(6) Für einzelne Abfälle kann die Abfallbesitzerin oder der Abfallbesitzer zu einer Vorbe-
handlung oder besonderen Art der Übergabe verpflichtet werden, wenn dies lt. gesetzli-
chen Regelungen für einen sicheren Transport und/oder für eine entsprechende Entsor-
gung oder Deponierung erforderlich ist. 

§ 5  
Anschluss- und Benutzungszwang an die Entsorgung kompostierbarer Abfälle 

(1) Die Entsorgungsbetriebe Lübeck sammeln, transportieren und verwerten die anfallenden 
kompostierbaren Abfälle (Bio- und Grünabfälle inkl. Küchen- und Speiseabfälle) im 
Rahmen einer gesonderten Abfallsammlung. Die Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Grundstücken, auf denen nach Maßgabe dieser Satzung kompostierbare Abfälle aus 
privaten Haushalten anfallen, sind verpflichtet, ihre Grundstücke an die Entsorgung 
kompostierbarer Abfälle anzuschließen (Anschlusszwang), insbesondere die notwendi-
gen Voraussetzungen für die satzungsmäßige Gestellung und Vorhaltung von Bioabfall-
behältern auf dem Grundstück nach den Bestimmungen dieser Satzung zu schaffen.  

(2) Im Übrigen gilt für die Entsorgung kompostierbarer Abfälle § 4 Abs. 2 bis Abs. 6 dieser 
Satzung entsprechend. 

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang an die Entsorgung kompostierbarer Abfälle ent-
fällt, wenn und soweit die Erzeugerinnen/Erzeuger und Besitzerinnen/Besitzer kompos-
tierbarer Abfälle diese auf den von ihnen im Rahmen ihrer privaten Lebensführung ge-
nutzten Grundstücken selbst fachgerecht, schadlos und ordnungsgemäß nach Abs. 4 
kompostieren und verwerten. Die Hansestadt Lübeck ist berechtigt, das Vorliegen der 
Voraussetzung nach Satz 1 zu überprüfen und zu kontrollieren. Im Übrigen gilt § 8 die-
ser Satzung. 

(4) Als Eigenkompostierung gilt die vollständige Verwertung aller auf dem Grundstück anfal-
lenden Bio- und Grünabfälle (inkl. Küchen- und Speiseabfälle), die ganzjährige Bewirt-
schaftung der Rotte und des Rottematerials, sowie die vollständige Verwendung des 
Kompostes auf dem eigenen Grundstück, wenn zur Vermeidung von Belästigungen und 
zum Schutz der Gesundheit  

a) die Anlage zur Kompostierung in alle Richtungen gegen das Eindringen von 
Schädlingen und Wildtieren (Nagetiere etc.) abgesichert ist und  

b) eine gesamte Gartenfläche (Nutzfläche inkl. mit Rasen angelegter Fläche 
bzw. nicht bebaute Grundstücksfläche) von mindestens 50 m² pro Bewohner 
vorhanden ist. 
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§ 6  
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, auf denen nach Maßgabe dieser 
Satzung Abfälle aus privaten Haushaltungen oder Abfälle zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen anfallen können, sind berechtigt, ihre 
Grundstücke im Rahmen dieser Satzung an die öffentliche Abfallentsorgung anzuschlie-
ßen (Anschlussrecht), sofern sie die notwendigen Voraussetzungen für die satzungsge-
mäße Gestellung und Vorhaltung von Abfallbehältern auf den Grundstücken schaffen. 

(2) Die Anschlussberechtigten nach Abs. 1 sowie sonstige Erzeugerinnen/Erzeuger und 
Besitzerinnen/Besitzer von Abfällen aus privaten Haushaltungen und von Abfällen zur 
Beseitigung und Verwertung in haushaltsüblichen Mengen aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen sind berechtigt, die öffentliche Abfallentsorgung zu be-
nutzen (Benutzungsrecht) und die Abfälle den Entsorgungsbetrieben Lübeck zu überlas-
sen (Überlassungsrecht), sofern sie nach Maßgabe dieser Satzung Abfallbehälter anfor-
dern und vorhalten. 

(3) Das Recht, Abfälle zur Verwertung im Rahmen gesetzlich oder per Rechtsverordnung 
festgelegter oder freiwillig übernommener Rücknahmepflichten des Handels an diesen 
zurückzugeben, bleibt unberührt.  

(4) Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, auf denen nach Maßgabe die-
ser Satzung kompostierbare Abfälle aus privaten Haushaltungen oder kompostierbare 
Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen anfallen, sind be-
rechtigt, ihre Grundstücke an die Entsorgung kompostierbarer Abfälle anzuschließen 
(Anschlussrecht), sofern sie die notwendigen Voraussetzungen für die satzungsmäßige 
Gestellung und Vorhaltung von Bioabfallbehältern auf dem Grundstück nach den Best-
immungen dieser Satzung schaffen. 

(5) Im Übrigen gelten § 4 Abs. 2, 3 und 5, 6 sowie für die Entsorgung kompostierbarer Ab-
fälle § 5 Abs. 2 bis Abs. 4 dieser Satzung entsprechend. 

§ 7  
Mitteilungs- und Anzeigepflicht 

(1) Fallen auf einem Grundstück oder in einem Gewerbebetrieb erstmalig Abfälle an, so hat 
die/der nach §§ 4, 5 dieser Satzung Verpflichtete dies schriftlich den Entsorgungsbetrie-
ben Lübeck mindestens einen Monat vorher anzuzeigen und die für die Sicherstellung 
einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung und Gebührenerhebung erforderlichen Anga-
ben zu machen. Dies umfasst insbesondere, den Namen und die Anschrift des An-
schlusspflichtigen und die Menge, Art und Zusammensetzung des anfallenden Abfalls. 
Gleiches gilt, wenn wegen veränderter Umstände eine wesentliche Veränderung der 
Menge des regelmäßig anfallenden Abfalls zu erwarten ist oder eine sonstige gebühren-
relevante Veränderung vorgenommen wird. 

(2) Jeder Anschluss- bzw. Überlassungspflichtige hat auf Verlangen weitere für die Ab-
fallentsorgung und die Festsetzung der Gebühren erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und die zur Beurteilung einer vorschriftsmäßigen Entsorgung erforderlichen Nachweise 
und Analysen vorzulegen.  

(3) Tritt ein Wechsel in der Person der oder des Anschlusspflichtigen ein, so haben sowohl 
die oder der bisherige als auch die oder der neue Anschlusspflichtige dieses den Ent-
sorgungsbetrieben Lübeck unverzüglich und unaufgefordert in Textform mitzuteilen. So-
fern bei der Mitteilung des Eigentümerwechsels keine Änderung der Behältervorhaltung 
oder des Leerungsintervalls beantragt wird, verbleibt es bei der bisherigen Behältervor-
haltung und dem bisherigen Leerungsintervall. Gleiches gilt bei Gewerbebetrieben. 

(4) Sind nach den Bestimmungen dieser Satzung der Hansestadt Lübeck oder den Entsor-
gungsbetrieben Lübeck Mitteilungen in Textform zu machen, erfasst dies schriftliche, un-
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terzeichnete Mitteilungen und solche per Email oder Online-Anträge über die Homepage 
der Entsorgungsbetriebe Lübeck. 

§ 8  
Duldungspflichten bei Grundstücken 

(1) Die Hansestadt Lübeck ist berechtigt, die nach § 7 dieser Satzung gemachten Angaben 
im Rahmen von Stichprobenkontrollen vor Ort auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.  

(2) Die nach § 4 Abs. 1 und Abs. 4 und § 5 dieser Satzung Verpflichteten sind gemäß § 19 
KrWG verpflichtet, das Aufstellen der zur Erfassung der Abfälle notwendigen Abfallbehäl-
ter sowie das Betreten/Befahren des Grundstücks zum Zwecke des Einsammelns der 
Abfälle, der Kontrolle der Abfallbehälter und zur Überwachung der Getrennthaltung und 
Verwertung von Abfällen zu dulden.  

(3) Den Beauftragten der Hansestadt Lübeck und ihren beauftragten Dritten ist zur Erfüllung 
der nach dieser Satzung obliegenden Aufgaben ungehindert Zutritt zu allen Grund-
stücksteilen und -anlagen zu gewähren, auf denen sich Abfälle oder Einrichtungen von 
abfallwirtschaftlicher Bedeutung befinden.  

§ 9  
Vermeidung und Getrennthalten von Abfällen 

(1) Die Anschluss- und Überlassungspflichtigen haben die Menge der Abfälle so gering zu 
halten, wie es den Umständen nach möglich und zumutbar ist. 

(2) Abfälle sind nach Maßgabe dieser Satzung bereits zum Zeitpunkt ihres Anfalls getrennt 
zu halten und getrennt zu überlassen, so dass ein möglichst großer Anteil wiederver-
wendet oder recycelt werden kann. Eine Vermischung von Abfällen zur Verwertung mit 
Abfällen zur Beseitigung sowie von jeweils getrennt zu überlassenden Abfällen ist unzu-
lässig.  

Zweiter Abschnitt – 

Einsammeln, Befördern und Entsorgen der Abfälle 

§ 10  
Erfassen der Abfälle 

(1) Die von der öffentlichen Abfallentsorgung erfassten Abfälle sind im Rahmen des Bring- 
oder Hol-Systems nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 getrennt zu überlassen. 

(2) Im Bring-System werden angenommen: 

a) Abfälle zur Verwertung:  Abfälle aus Kunststoff, Hohlglas, Verbundstoffen und Metall  Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)  Textilien  Baum-, Strauch- und Grünschnitt (Grünabfälle)  Bauschutt (in Kleinmengen)  Baumischabfälle (in Kleinmengen)  Elektro- und Elektronikgeräte i. S. d. ElektroG   Bioabfälle in zugelassen Papiersäcken gem. § 12 Abs. 2 Nr. 3 

b) Schadstoffhaltige Abfälle 

c) Sperrgut 

d) Abfälle zur Beseitigung:  Restabfälle in zugelassen Papiersäcken gem. § 12 Abs. 1 Nr. 5 
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(3) Im Hol-System werden eingesammelt: 

a) Abfälle zur Verwertung:  Bioabfälle  Baum- und Strauchschnitt   Sperrgut  Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)  Elektro- und Elektronikgeräte i. S. d. ElektroG 

b) Abfälle zur Beseitigung:  Restabfälle 

§ 11  
Abfallüberlassung im Bring-System 

(1) Haushaltsübliche Kleinmengen von Hohlglas, PPK und Textilien sind von den Überlas-
sungspflichtigen in die dafür bereitgestellten und entsprechend gekennzeichneten 
Sammelbehälter einzugeben. Entsprechende Sammelbehälter (Containerstandplätze) 
und Sammeleinrichtungen (Wertstoffhöfe) werden den Überlassungspflichtigen bereitge-
stellt. 

Die Sammelbehälter dürfen nur werktags in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr benutzt wer-
den. 

Für PPK besteht die Verpflichtung zur Nutzung der Sammelbehälter/-einrichtungen le-
diglich insoweit, wie die Überlassungspflichtigen über keine von den Entsorgungsbetrie-
ben Lübeck bereitgestellten Behälter für PPK nach § 12 Abs. 3 verfügen bzw. über das 
entsprechend bereitgestellte Behältervolumen hinausgehender Bedarf besteht.  

Die öffentlich aufgestellten Sammelbehälter werden nach Bedarf getauscht oder ent-
leert. 

(2) Für die Annahme von Sperrgut, Bauschutt, Baumischabfälle, Elektro- und Elektronikge-
räten, schadstoffhaltigen Abfällen, Gegenständen aus Kunststoff, Verbundstoffen und 
Metall sowie Baum-, Strauch- und Grünschnitt und Restabfälle, Bioabfälle in zugelasse-
nen Papiersäcken gem. § 12 Abs. 1 und 2 aus Privathaushalten und anderen Herkunfts-
bereichen als privaten Haushaltungen, soweit es sich nicht um produktions-/ betriebs-
spezifische Abfälle handelt, stehen die Wertstoffhöfe (lt. Betriebsordnung) zur Verfü-
gung. 

  Die Anlieferung von Abfallmengen auf den Wertstoffhöfen darf 3 m³ nicht übersteigen.  

  Die Annahme von Elektro- und Elektronikgeräten und schadstoffhaltigen Abfällen be-
schränkt sich auf haushaltsübliche Mengen.  

  Sperrgut kann zweimal im Jahr bis zu einer Menge von 3 m³ ohne Zahlung einer Zu-
satzgebühr an den Wertstoffhöfen gegen Anrechnung jeweils eines Abrufs im Hol-
System abgegeben werden. Mehr als zwei Abrufe bzw. Anlieferungen am Wertstoffhof 
pro Jahr sind mit Zahlung einer Zusatzgebühr verbunden. 

  Baum-, Strauch- und Grünschnitt von mehr als 3 m³ ist an das Biomassewerk Niemark 
gegen Zahlung einer Zusatzgebühr anzuliefern. Baum- und Strauchschnitt bis 3 m³ pro 
Anlieferung kann im Frühjahr und im Herbst zu festgesetzten Terminen ohne Zahlung 
einer Zusatzgebühr an den Wertstoffhöfen angeliefert werden. Soweit kompostierbare 
Abfälle (Bio- und Grünabfälle) gem. § 5 dieser Satzung auf dem Grundstück selbst ver-
wertet/kompostiert werden (Eigenkompostierung), entfällt die Möglichkeit der Anlieferung 
von Baum-, Strauch- und Grünschnitt an den Wertstoffhöfen und dem Biomassewerk 
Niemark. 
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  Bauschutt und Baumischabfälle aus Umbauarbeiten können in Kleinmengen bis 1 m³ 
gegen Zahlung einer Zusatzgebühr an den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Bau-
schutt und Baumischabfälle über 1 m³ können gegen Zahlung eines Entgeltes beim Ent-
sorgungszentrum angeliefert werden. 

(3) Schadstoffhaltige Abfälle aus Privathaushalten und anderen Herkunftsbereichen als pri-
vaten Haushaltungen in haushaltsüblichen Mengen, soweit es sich nicht um produkti-
ons-/ betriebsspezifische Abfälle handelt, können den Entsorgungsbetrieben Lübeck an 
mobilen Erfassungsstellen am Abholfahrzeug (Schadstoffmobil) übergeben werden. Die 
Einsammlung von Schadstoffen durch das Schadstoffmobil erfolgt an den von den Ent-
sorgungsbetrieben Lübeck veröffentlichten Standplätzen und Terminen. 

Medikamente können außerdem an den von den Entsorgungsbetrieben Lübeck be-
kanntgegebenen Apotheken abgegeben werden.  

(4) Zur Ablagerung auf der Deponie zugelassene Abfälle aus Privathaushalten und anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, soweit diese den Vorgaben des § 3 
Abs. 2 dieser Satzung entsprechen, können an der Deponie Niemark angeliefert wer-
den. Zudem kann andienungspflichtiger Restabfall zur Behandlung in der Mechanisch-
Biologischen Abfallbehandlungsanlage, der nicht im Rahmen der Regelabfuhr ange-
nommen wird, an der MBA angeliefert werden.  

§ 12  
Zugelassene Abfallbehälter im Hol-System 

(1) Für die Entsorgung von Restabfall sind zugelassen: 

1. Schwarze Behälter mit 40 l für Privathaushalte mit max. 2 Personen, 80 l, 120 l und 
240 l Volumen, 

2. Großbehälter mit 660 l, 770 l, 1.100 l Volumen, 
3. Unterflurbehälter mit 3 m³, 4 m³ und 5 m³ Volumen, 
4. Müllpresscontainer/Abrollcontainer, soweit diese im Einzelfall durch die Hansestadt 

Lübeck genehmigt werden, 
5. Papiersäcke mit dem Aufdruck „Entsorgungsbetriebe Lübeck“, ausschließlich in 

Verbindung mit einem festen Restabfallbehälter. 

(2) Für die Entsorgung von Bioabfall sind zugelassen: 

1. Braune Behälter mit 40 l für Privathaushalte mit max. 2 Personen, 80 l und 120 l Vo-
lumen, 

2. Unterflurbehälter mit 3 m³ Volumen, 
3. Bioabfallsäcke mit dem Aufdruck „Entsorgungsbetriebe Lübeck“ und „Bio“. 

(3) Für die Entsorgung von Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) sind zugelassen: 

1. Mit blauem Deckel gekennzeichnete Behälter mit 120 l (auf Antrag in Textform) und 
240 l Volumen, 

2. Großbehälter mit 1.100 l Volumen, 
3. Unterflurbehälter mit 3 m³, 4 m³ und 5 m³ Volumen. 

(4) Die Abfallbehälter werden von den Entsorgungsbetrieben Lübeck zu Kontrollzwecken 
mit Kennzeichnungen versehen. Abfallbehälter ohne diese Kennzeichnung werden nicht 
entleert. Genaue Regelungen werden von den Entsorgungsbetrieben Lübeck in geeig-
neter Weise veröffentlicht. 
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§ 13  
Erforderliche Kapazität der Abfallbehälter im Hol-System 

(1) Die Entsorgungsbetriebe Lübeck stellen für die Entsorgung der Abfälle nach Maßgabe 
der folgenden Absätze die im Einzelfall nach Zahl, Art, Mindestgröße und Zweck not-
wendigen Abfallbehälter. Diese bleiben Eigentum der Entsorgungsbetriebe Lübeck.  

(2) Die festen Restabfallbehälter für private Haushaltungen werden nach einem Behältervo-
lumen von wöchentlich 20 l pro Person und Woche (Richtwert) zugewiesen. Auf begrün-
deten Antrag in Textform kann eine Reduzierung des Mindestbehältervolumens auf bis 
zu 10 l pro Person und Woche zugelassen werden, wenn Abfall nur in entsprechend ge-
ringen Mengen anfällt und die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abfallentsor-
gung nicht gefährdet ist. Das Vorliegen der Voraussetzungen können die Entsorgungs-
betriebe Lübeck anhand der Angaben der Überlassungspflichtigen und eigener Ermitt-
lungen und Erkenntnisse überprüfen.  

Eine Reduzierung kann nur bis zu einem Behältervolumen von 40 l bei Privathaushalten 
mit max. 2 Personen, im Übrigen bis zu einem Behältervolumen von 80 l erfolgen. Auf 
Antrag in Textform der Anschlusspflichtigen können die Entsorgungsbetriebe Lübeck 
größere Restabfallbehälter zur Verfügung stellen. 

(3) Die Erzeuger und Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsberei-
chen als privaten Haushaltungen sowie aus privaten und öffentlichen Einrichtungen (ge-
werbliche Siedlungsabfälle gem. § 2 Ziff.1 Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) haben 
Restabfallbehälter der Entsorgungsbetriebe Lübeck in angemessenem Umfang nach de-
ren näheren Festlegungen, mindestens aber einen Behälter mit 80 l Volumen, zu nutzen. 

Darüber hinaus gehender Behälterbedarf wird unter Zugrundelegung von Einwohner-
gleichwerten (EGW) festgesetzt. Je EGW wird ein Behältervolumen von 20 Litern pro 
Woche und EGW (Richtwert) zur Verfügung gestellt. Abweichend kann auf Antrag in 
Textform ein geringeres Behältervolumen von mindestens 10 Litern pro EGW und Wo-
che zugelassen werden. Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.  

Die Einwohnergleichwerte werden nach der in der Anlage 2 dargestellten Regelung er-
mittelt und festgestellt. 

(4) Im Rahmen der Richtwerte nach Abs. 2 und 3 sind die Entsorgungsbetriebe Lübeck be-
rechtigt, für mehrere Anschlusspflichtige, die in unmittelbarer Nachbarschaft zu einander 
liegen, die gemeinsame Benutzung von Abfallbehältern auf deren Antrag in Textform wi-
derruflich zuzulassen. Sie haben in ihrem Antrag einen Bevollmächtigten zu benennen, 
der gegenüber den Entsorgungsbetrieben Lübeck die gemeinsam Pflichtigen in allen Be-
langen vertritt.  

(5) Bei anschlusspflichtigen Grundstücken, auf denen sowohl Abfälle aus privaten Haushal-
tungen als auch Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen anfallen, ist 
das sich nach  Abs. 2 und 3 ergebende Behältervolumen an festen Abfallbehältern in 
Summe vorzuhalten. Die Festsetzung des Mindestvolumens erfolgt anhand der für das 
Grundstück gemeldeten Personen und der maßgeblichen Einwohnergleichwerte. 

(6) Auf Antrag in Textform der Anschlusspflichtigen stellen die Entsorgungsbetriebe Lübeck 
Restabfallbehälter mit 1.100 l Volumen und Müllpresscontainer/Abrollcontainer für eine 
vorübergehende Nutzung bis zu 2 Monaten zur Verfügung. 

(7) Die Entsorgungsbetriebe Lübeck stellen Bioabfallbehälter (Braune Tonne) höchstens bis 
zum gleichen Volumen der aufgestellten Restabfallbehälter. Wenn bei Anschlusspflichti-
gen wiederholt und nachweisbar mehr Bioabfall anfällt und das vorgehaltene Behältervo-
lumen nicht ausreicht, kann auf Antrag in Textform gegen Zahlung einer Zusatzgebühr 
eine Erhöhung des Behältervolumens (d. h. ein größerer Behälter) ganzjährig vorge-
nommen werden oder sofern dies nicht ausreicht zusätzliche Bioabfallbehälter (40 l, 80 l 
oder 120 l) bis insgesamt zum doppelten Volumen der aufgestellten Restabfallbehälter 
ganzjährig gestellt werden.  
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(8) Für die Entsorgung von PPK wird höchstens je angefangene aufgestellte 240 l Restab-
fallbehältervolumen ein 240 l Papierbehälter gestellt. Je vorhandenen Restabfallgroßbe-
hälter nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 kann maximal ein 1.100 l Papiergroßbehälter gestellt wer-
den. Auf Antrag in Textform der Anschlusspflichtigen können durch die Entsorgungsbe-
triebe Lübeck 120 l Papierbehälter gestellt werden. 

(9) Die Entsorgungsbetriebe Lübeck sind berechtigt, nach den Erfordernissen des Einzelfal-
les, unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung und der vertretbaren 
Wünsche der Anschlusspflichtigen Zahl und Größe der Abfallbehälter sowie deren Lee-
rungshäufigkeit zu bestimmen, die benötigt werden, um die auf den anschlusspflichtigen 
Grundstücken anfallenden Abfälle ordnungsgemäß entsorgen zu können; dies gilt insbe-
sondere für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haus-
haltungen. 

(10) Übersteigt gelegentlich die Menge der Rest- und/oder Bioabfälle das Fassungsvermö-
gen der bereitgestellten Rest- und/oder Bioabfallbehälter, so sind die nach § 12 zugelas-
senen Abfallsäcke zu verwenden. Diese können in den von den Entsorgungsbetrieben 
Lübeck bekanntgegebenen Verkaufsstellen nach Maßgabe der Gebührensatzung er-
worben werden. Auf Antrag in Textform kann auch eine zusätzliche Leerung der vorge-
haltenen Abfallbehälter gegen Gebühr erfolgen. 

§ 14  
Benutzung der Abfallbehälter im Hol-System 

(1) Die Behälter nach § 12 sind pfleglich zu behandeln und dürfen nur zum Einfüllen der 
jeweils zugelassenen Abfälle benutzt werden. Der Inhalt darf nicht so eingefüllt werden, 
dass die Entleerung erschwert oder unmöglich wird. Die Behälter dürfen nur so weit ge-
füllt werden, dass ihre Deckel gut schließen und eine ordnungsgemäße Entleerung mög-
lich ist.  

Die nachfolgenden maximal zulässigen Füllgewichte dürfen nicht überschritten werden:  

a) 40 l Volumen 30 kg, 
b) 80 l Volumen 40 kg, 
c) 120 l Volumen 50 kg, 
d) 240 l Volumen 80 kg, 
e) 660 l Volumen 150 kg, 
f) 770 l Volumen 170 kg, 
g) 1.100 l Volumen 200 kg. 

 
Ist ein Abfallbehälter so überfüllt, dass eine ordnungsgemäße Entleerung nicht möglich 
ist, wird er nicht geleert. Wird ein Abfallbehälter mit anderen als den hierfür zugelasse-
nen Abfällen befüllt, werden die in den Behältern befindlichen Abfälle gegen Zahlung ei-
ner Gebühr entsorgt.  

Es ist verboten, Abfälle in den Behältern einzustampfen, einzupressen, zu verdichten, 
einzuschlämmen oder zu verbrennen. Die Anschlusspflichtigen haften für Beschädigun-
gen durch oder an Abfallbehälter/n, falls sie insoweit ein Verschulden trifft. 

(2) Die Anschlusspflichtigen haben dafür zu sorgen, dass die Behälter den zur Nutzung der 
anschlusspflichtigen Grundstücke Berechtigten ungehindert zugänglich sind und von 
diesen auch ordnungsgemäß genutzt werden können. 

(3) Die Anschluss- und Überlassungspflichtigen haben die Abfallbehälter nach Bedarf zu 
reinigen, um hygienische Missstände und Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Auf An-
trag in Textform kann eine Reinigung auch durch die Entsorgungsbetriebe Lübeck gegen 
Zahlung einer Gebühr ausgeführt werden. 

22 von 62 in Zusammenstellung



 

Seite 14 von 21 

§ 15  
Standplätze und Transportwege im Hol-System 

(1) Als Standplatz für das Abholen der Restabfall- bzw. der Bioabfallbehälter sowie der Pa-
piergroßbehälter ist eine Stelle zu wählen, die höchstens 15 m von der Fahrbahngrenze 
einer mit dem eingesetzten Abfallentsorgungsfahrzeug befahrbaren öffentlichen Straße 
oder einem entsprechenden, dem öffentlichen Fahrzeugverkehr gewidmeten Privatweg 
entfernt ist.  

Bei Standplätzen, die weiter als 15 m vom Fahrbahnrand entfernt sind, den Vorschriften 
dieser Satzung über Standplätze nicht entsprechen oder aufgrund von berufsgenossen-
schaftlichen (vgl. DGUV Information 214-033 (bisher: BGI 5104) - Sicherheitstechnische 
Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen - in der jeweils 
geltenden Fassung), und/oder straßenverkehrsrechtlichen Regelungen nicht mit den 
Entsorgungsfahrzeugen angefahren werden können (z. B. wenn das anzufahrende 
Grundstück an einer Straße liegt, die keine Wendemöglichkeit bietet), haben die An-
schlusspflichtigen die Abfallbehälter am Tage der Entleerung bis 6.00 Uhr an den Fahr-
bahnrand bzw. an der nächsten vom Entsorgungsfahrzeug erreichbaren Stelle, welche 
im Rahmen des Zumutbaren von den Entsorgungsbetrieben Lübeck festgelegt wird, zu 
stellen und sie nach der Entleerung zurückzuholen.  

(2) Sind beim Transport der Behälter auf Antrag in Textform Stufen oder Überweglängen 
(Transportweg über 15 m) zu überwinden, so werden für die dadurch auftretenden Er-
schwernisse Zuschläge nach der Gebührensatzung erhoben. Für die Großbehälter nach 
§ 12 ist ein Transportweg über Stufen nicht zulässig. 

(3) Die Standfläche soll in gleicher Höhe mit dem Transportweg liegen und von diesem nicht 
durch Schwellen, Einfassungen, Rinnen oder anderen Hindernissen getrennt sein. Der 
Standplatz sowie der Transportweg müssen ausreichend befestigt sein und das Abset-
zen und den problemlosen Transport der gefüllten Behälter zulassen (rollbar). 

(4) In Kellern dürfen zugelassene Behälter - abgesehen von sonstigen Vorschriften - nur 
aufgestellt werden, wenn andere Unterbringungsmöglichkeiten nicht gegeben sind. Dies 
bedarf der schriftlichen Einwilligung der Entsorgungsbetriebe Lübeck  

(5) Die jeweils geltenden Bauordnungs- und Unfallverhütungsvorschriften für Unterhalt und 
Betrieb der Zuwegung und des Standplatzes, insbesondere die Regelungen der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung gemäß § 16 der DGUV Vorschrift 43, Ausgabe 
1999 (bisher: BGV C 27, Stand April 1999) zur Gestaltung von Müllbehälterstandplätzen 
und deren Zufahrten, Zugänge und Transportwege in der jeweils geltenden Fassung, 
sind zu beachten. Änderungen dieser Vorschriften gehen nicht zu Lasten der Entsor-
gungsbetriebe Lübeck. Das gilt auch bei Verwendung von Schränken für Abfallbehälter. 
Die Schranktüren müssen sich ohne Schlüssel öffnen und schließen lassen; die Restab-
fallbehälter, die Bioabfallbehälter und die Papiergroßbehälter sind ausgehängt zum 
Transport bereitzustellen. 

(6) Der Behälterstandplatz und der Transportweg müssen in verkehrssicherem Zustand 
gehalten werden. Hierzu gehört eine ausreichende Beleuchtung sowie die Schnee- und 
Glättebeseitigung. Führt der Transportweg durch ein Gebäude, so müssen die Durch-
gänge mindestens zwei Meter hoch und einen Meter breit - bei Großbehältern ab 1.100 l 
1,50 m breit sein. Türen müssen festgestellt werden können. 

Die Hansestadt Lübeck kann die Herrichtung des Standplatzes und der Zuwegung ent-
sprechend den Erfordernissen des Einzelfalles verlangen. 

(7) Für Schäden, die dadurch entstehen, dass Standplätze und Zuwegungen nicht entspre-
chend den vorstehenden Bestimmungen hergerichtet sind, sowie für normale Abnut-
zungsschäden haften die Entsorgungsbetriebe Lübeck nicht. 

(8) Bei Neubauten, Wiederaufbauten und Umbauten ist von der Grundstückseigentümerin 
oder von dem Grundstückseigentümer, von der Bauträgerin oder dem Bauträger oder 
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den gemäß § 4 Abs. 1 gleichgestellten Personen ein den Bestimmungen dieser Satzung 
entsprechender Standplatz vorzusehen und in die zu genehmigende Bauzeichnung ein-
zutragen. 

§ 16  
Unterflurbehälter im Hol-System 

(1) Die Erfassung von Restabfall, Bioabfall und PPK im Hol-System kann gemäß § 12 auch 
durch Einwurf in die entsprechend gekennzeichneten Unterflurbehälter erfolgen. Unter-
flurbehälter für die Entsorgung von Restabfall und PPK stehen mit einem Volumen von 
3, 4 und 5 m³ zur Verfügung. Für die Entsorgung von Bioabfall werden Unterflurbehälter 
mit einem Volumen von 3 m³ bereitgestellt. Die Abfuhr der Unterflurbehälter für Restab-
fall und Bioabfall erfolgt regelmäßig 14-täglich. Auf Antrag in Textform der Anschluss-
pflichtigen können die Unterflurbehälter für Restabfall und Bioabfall unter Hinweis auf § 
13 Abs. 9 häufiger entleert werden. Die Leerung der Unterflurbehälter für PPK erfolgt re-
gelmäßig 4-wöchentlich. Die Vorschriften des § 14 über die Benutzung der Abfallbehäl-
ter im Holsystem finden entsprechende Anwendung. 

(2) Die Nutzung der Unterflurbehälter setzt die Errichtung eines vollunterflurfähigen Stand-
platzes (Grube, Betonwanne, Sicherheitsplateau etc.) durch die Eigentümerinnen und 
Eigentümer des anzuschließenden Grundstücks einschließlich Absicherung sowie die 
Einholung der ggf. erforderlichen Erlaubnisse voraus. Der Innenbehälter wird durch die 
Entsorgungsbetriebe Lübeck gestellt. Die Herrichtung ist mit den Entsorgungsbetrieben 
Lübeck abzustimmen und hat nach den systemseitigen Vorgaben zu erfolgen.  

Insbesondere müssen die Standplätze folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Der Untergrund muss frei von Wurzelwerk, Leitungen etc. sein. 
2. Der Abstand zu Gebäuden muss mindestens 2,00 m betragen. 
3. Die lichte Höhe über dem Unterflurbehälter oberhalb des Einwurfschachtes im 

Schwenkradius für den Ladekran muss im gesamten Arbeitsbereich mindestens 8 m 
betragen. 

4. Das Entsorgungsfahrzeug muss parallel zum Behälterstandort stehen können. 
5. Der gesamte Aufstell- und Schwenkbereich muss zu allen Leerungszeiten frei von 

Personen und Hindernissen (z. B. Fahrzeuge) sein. 
6. Die maximale Entfernung des Entsorgungsfahrzeuges zum aufzunehmenden Unter-

flurbehälter darf nicht mehr als 3 m betragen. 

§ 17  
Bereitstellung und Behälterabfuhr im Hol-System 

(1) Rest- und Bioabfälle sind in den dafür überlassenen Behältern gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 - 
2 und Abs. 2 Nr. 1 - 2 dieser Satzung mit der jeweils gültigen Kennzeichnung am Tage 
der Abfuhr auf dem Standplatz bereitzustellen. Die Behälter werden von den Entsor-
gungsbetrieben Lübeck vom Standplatz abgeholt und - bis auf die Abfallsäcke - nach der 
Entleerung zurückgebracht, sofern die Behälter nicht gem. § 15 Abs.1 an einem anderen 
Standort bereit zu stellen sind. Abfallsäcke müssen verschlossen und von einer Person 
von Hand verladbar am Tag der entsprechenden Behälterleerung neben dem Rest- bzw. 
Bioabfallbehälter bereitgestellt sein. Ist ein Bioabfallbehälter nicht vorhanden, so hat die 
Bereitstellung des Bioabfallsackes am Tage der Biobehälterleerung am Straßenrand zu 
erfolgen. 

PPK ist in den dafür vorgesehenen Behältern mit 120 l oder 240 l Volumen am Tage der 
Abfuhr am Straßenrand bereitzustellen. Die zu leerenden Papiergroßbehälter mit 1.100 l 
Volumen sind am Tage der Abfuhr dagegen auf dem Standplatz bereitzustellen. Die Pa-
piergroßbehälter werden von den Entsorgungsbetrieben Lübeck vom Standplatz abge-
holt und nach der Entleerung zurückgebracht. 
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(2) Die Müllpresscontainer/Abrollcontainer sind direkt an einer für Entsorgungsfahrzeuge 
befahrbaren Zuwegung zur Abholung vom Grundstück frei zugänglich bereitzustellen. 
Müllpresscontainer/Abrollcontainer werden zur Entleerung vom Behälterstandplatz ab-
geholt und nach deren Entleerung am gleichen Tag wieder an die Standplätze zurück-
gebracht bzw. der Container wird an Ort und Stelle getauscht. 

Die Regelungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung gemäß § 16 der DGUV 
Vorschrift 43, Ausgabe 1999 (bisher: BGV C 27) zur Gestaltung von Müllbehälterstand-
plätzen und deren Zufahrten, Zugänge und Transportwege sind zu beachten. 

(3) Die Überlassungspflichtigen haben dafür zu sorgen, dass am Abfuhrtage ab 6.00 Uhr 
der ungehinderte Zugang zu den unverschlossenen Behältern gewährleistet ist; ande-
renfalls kann die Entleerung nicht durchgeführt werden. Die Entleerung der Rest- und 
Bioabfallbehälter kann gegen Zahlung einer zusätzlichen Gebühr auf schriftliche Anfor-
derung oder von Amts wegen nachgeholt werden. 

(4) Die Rest- und Bioabfallbehälter werden im Umleerverfahren regelmäßig 14-täglich (Re-
gelabfuhr) entleert. Auf Antrag in Textform der Anschlusspflichtigen können die Restab-
fallbehälter unter Hinweis auf § 13 Abs. 9 häufiger entleert werden. Die Leerung der Be-
hälter für PPK erfolgt regelmäßig 4-wöchentlich.  

(5) Auf Antrag in Textform der/des Anschlusspflichtigen kann die Leerungshäufigkeit eines 
40 l-Restabfallbehälters bei Ein-Personen-Haushaltungen und Nutzung eines Bioabfall-
behälters bzw. nachgewiesener Eigenkompostierung auf 4-wöchentlich reduziert wer-
den. 

(6) Die Abfuhr der Müllpresscontainer/Abrollcontainer erfolgt auf Abruf. Diese Behälter müs-
sen mindestens einmal in 14 Tagen zum Abruf angemeldet werden. Die Entsorgung er-
folgt nach Anforderung in Textform durch den Anschluss- bzw. Überlassungspflichtigen. 

§ 18  
Saisonbehälter im Hol-System 

(1) Zusätzlich zu den gem. §§ 12 und 13 vorzuhaltenden Abfallbehältern (für Restabfall, 
Bioabfall und PPK) können Saisonbehälter für Restabfall von mindestens 80 l Behälter-
volumen (inkl. Behälter für Bioabfall und PPK gem. § 12) gegen eine Zusatzgebühr wäh-
rend der Saison gestellt und geleert werden, wenn bei Anschlusspflichtigen wiederholt 
und nachweisbar mehr Abfall in der Saison anfällt und das vorgehaltene Behältervolu-
men nicht ausreicht. Im Übrigen gelten §§ 14, 15 und 17 entsprechend. Saisonbehälter 
müssen in Textform beantragt werden und verbleiben ganzjährig auf den betroffenen 
Grundstücken. 

(2) Als Saison gilt die Zeit von April bis einschließlich Oktober eines jeden Kalenderjahres. 

§ 19  
Sperrgut, Elektro- und Elektronikgeräte im Hol-System 

(1) Sperrgut in haushaltsüblichen Mengen bis zu 3 m³ wird auf Antrag in Textform der Über-
lassungspflichtigen im Rahmen der Abrufsammlung bis zu zweimal im Jahr pro Haus-
halt/pro anderer Herkunftsbereich am mitgeteilten Abfuhrtag ohne Zahlung einer Gebühr 
abgeholt. Sperrgutmengen über 3 m³ werden auf Antrag in Textform gegen Zahlung ei-
ner Zusatzgebühr entsorgt. Das Sperrgut ist am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr gut sichtbar am 
Straßenrand bereitzustellen. Mehr als zwei Abrufe bzw. Anlieferungen am Wertstoffhof 
pro Jahr je Haushalt/je anderer Herkunftsbereich sind gebührenpflichtig.   

(2) Für die kurzfristige Abfuhr von Sperrgut wird ein gebührenpflichtiger „Expresstermin“ 
angeboten. Sperrgut wird im Rahmen des Expresstermins binnen 2 Werktagen (ohne 
Samstag) nach der Anmeldung abgeholt. 
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(3) Elektro- und Elektronikgeräte werden in haushaltsüblichen Mengen von bis zu max. 3 m³ 
auf Antrag in Textform der Überlassungspflichtigen im Rahmen eines „Expresstermins“ 
mit oder ohne Beistellung von Sperrgut gebührenpflichtig abgeholt. Die Bereitstellung 
der Elektro- und Elektronikgeräte bis zu max. 3 m³ erfolgt gem. Abs. 1.   

(4) Es besteht darüber hinaus auf Antrag in Textform die Möglichkeit im Rahmen der Abfuhr 
von Sperrgut und Elektro- und Elektronikgeräten bis zu 3 m³ eine gebührenpflichtige Ab-
holung aus der Wohnung zu vereinbaren. Bei der Abholung aus der Wohnung haftet die 
Hansestadt Lübeck und die von ihr Beauftragten nur für Vorsatz und grobe Fahrlässig-
keit. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 

(5) Soweit Sperrgut und Elektro- und Elektronikgeräte wegen ihres Gewichts, Umfangs oder 
ihrer Zusammensetzung nicht von zwei Personen von Hand verladen werden können, 
besteht keine Abholpflicht im Rahmen der Abfuhr.  

(6) Können Grundstücke aufgrund von berufsgenossenschaftlichen (vgl. Vorgaben DGUV 
Vorschrift 43, Ausgabe 1999 sowie DGUV Information 214-033 (bisher: BGI 5104) - Si-
cherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von 
Abfällen - in der jeweils geltenden Fassung) und/oder straßenverkehrsrechtlichen Rege-
lungen nicht mit den Entsorgungsfahrzeugen angefahren werden, haben die Anschluss-
pflichtigen die in § 19 genannten Abfälle am Tage der Abfuhr an der nächsten vom Ent-
sorgungsfahrzeug anfahrbaren Stelle, welche im Rahmen des Zumutbaren von den Ent-
sorgungsbetrieben Lübeck festgelegt wird, bereitzustellen. Ausnahmen hiervon bedürfen 
der schriftlichen Einwilligung der Entsorgungsbetriebe Lübeck.  

(7) Der Straßenverkehr, insbesondere Fußgänger, dürfen durch die bereit gestellten Abfälle 
nicht behindert oder gefährdet werden.  

§ 20  
Baum- und Strauchschnitt im Hol-System 

(1) Baum- und Strauchschnitt bis zu einer Menge von 3 m³ wird auf Antrag in Textform jähr-
lich im Frühjahr und im Herbst am Straßenrand der mit dem eingesetzten Abfallentsor-
gungsfahrzeug befahrbaren öffentlichen Straße bzw. dem entsprechenden, dem öffentli-
chen Fahrzeugverkehr gewidmeten Privatweg vor dem jeweiligen Wohnhaus bzw. Be-
triebsgebäude  zu festgesetzten Terminen abgefahren. Dieser ist handlich gebündelt am 
Straßenrand bereitzustellen.  

(2) Diese Abfälle dürfen nur zu den festgesetzten Terminen bereitgestellt werden. Ausge-
nommen von der Abfuhr sind Stubben und feste Stämme mit mehr als 10 cm Durchmes-
ser und/oder mehr als 3 m Länge. 

(3) Die Weihnachtsbaumabfuhr findet jährlich im Januar per Straßensammlung (Bereitstel-
lung am Straßenrand) zu festgesetzten Terminen statt. Die Weihnachtsbäume sind am 
Abfuhrtag in haushaltsüblichen Mengen und Größen (maximal 3 m Länge) bis 6.00 Uhr 
vor dem jeweiligen Grundstück abgeschmückt und frei von Schwermetallanhaftungen 
(Lametta u. ä.) zur Abholung bereit zu legen. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht soweit kompostierbare Abfälle (Bio- und Grünabfälle) 
gem. § 5 dieser Satzung auf dem Grundstück selbst verwertet/kompostiert werden (Ei-
genkompostierung). 

§ 21  
Benutzung der Abfallwirtschaft, Anfall von Abfällen, Eigentumsübergang 

(1) Die Inanspruchnahme und Benutzung der öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft be-
ginnt mit Aufstellen/Entgegennahme der gemäß dieser Satzung zur Verfügung gestellten 
Abfallbehälter bzw. mit der in zulässiger Weise bewirkten Bereitstellung oder Anliefe-
rung/Übergabe der Abfälle (z. B. Sperrgut, Grünabfälle). 
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(2) Als angefallen gelten Abfälle, sobald ihre Abfalleigenschaften erfüllt sind. 

(3) Unbefugten ist es nicht gestattet, die gemäß Abs. 2 angefallenen Abfälle zu durchsu-
chen oder wegzunehmen. Insbesondere ist es untersagt, Abfälle, die die überlassungs-
pflichtige Besitzerin oder der überlassungspflichtige Besitzer nach Maßgabe dieser Sat-
zung oder aufgrund einer entsprechenden Empfehlung getrennt von den sonstigen Ab-
fällen zum Einsammeln bereitgestellt hat, an sich zu nehmen, um sie gewerblich zu ver-
wenden. Jegliche Maßnahmen vor Ort zur Behandlung der in die Behälter für Abfälle zur 
Beseitigung eingegebenen Abfälle sind nicht gestattet. 

(4) Das Eigentum an Abfällen zur Verwertung und Beseitigung geht auf die Entsorgungsbe-
triebe Lübeck über: 

1. im Bring-System nach Einwurf in die entsprechenden Sammelbehälter bzw. Abgabe 
bei der eingerichteten Sammelstelle, 

2. im Hol-System mit der Verladung auf das Sammelfahrzeug. 
 
(5) Die Hansestadt Lübeck ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen oder vermuteten 

Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. Die in Abfällen gefundenen Wertge-
genstände werden als Fundsache im Sinne des § 978 BGB behandelt. 

§ 22  
Unterbrechungen in der Abfallentsorgung 

(1) Bei vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen oder Verspätungen infolge 
von Betriebsstörungen, Streik, betriebsnotwendigen Arbeiten, behördlichen Verfügungen 
oder Verlegung des Zeitpunktes der Abfuhr, in Fällen höherer Gewalt sowie bei der 
Durchführung von Modellversuchen besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühr. 

(2) Die unterbliebene oder verzögerte Abfuhr wird so bald wie möglich nachgeholt. 

(3) Wird die Entsorgung ohne Nachleerung nachweislich länger als einen Monat unterbro-
chen und haben die Entsorgungsbetriebe Lübeck die Unterbrechung zu vertreten, so 
wird die Gebühr für jeweils volle Kalendermonate erstattet. 

§ 23  
Selbstanlieferung von Abfällen 

(1) Überlassungspflichtige dürfen nur diejenigen Abfälle selbst abfahren und auf den Wert-
stoffhöfen anliefern, die gelegentlich und über den normalen Umfang hinaus anfallen. 

(2) Der Transport von Abfällen gem. Abs. 1 hat in geschlossenen oder gegen Verlust der 
Abfälle in sonstiger Weise gesicherten Fahrzeugen zu erfolgen.  

(3) Für die Benutzung der Deponie und des Biomassewerks Niemark sowie der MBA gelten 
die Annahme- und Lieferbedingungen in der jeweils geltenden Fassung. 

Dritter Abschnitt – 

Schlussbestimmungen 

§ 24  
Gebühren 

Für die Vorhaltung und Inanspruchnahme der Abfallwirtschaft erhebt die Hansestadt Lübeck 
Gebühren nach Maßgabe einer gesonderten Abfallgebührensatzung. 
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§ 25  
Datenverarbeitung 

(1) Zum Zwecke der Erfüllung der Aufgaben nach den Bestimmungen dieser Satzung, des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, des Elektro- und Elektronikgesetzes und des Batteriege-
setzes ist die Hansestadt Lübeck berechtigt, die erforderlichen personen- und betriebs-
bezogenen Daten zu erheben und zu verarbeiten. Die Abfallerzeugerinnen und Abfaller-
zeuger und Abfallbesitzerinnen und Abfallbesitzer von Abfällen aus privaten Haushal-
tungen haben unbeschadet § 7 die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

(2) Folgende Daten sind - nach Vorgabe des § 22 Abs. 1 Nr. 1 LAbfWG - erforderlich im 
Sinne des Absatzes 1 und 3 sowie gem. § 4 Abs. 2 dieser Satzung: 
- Grundstückseigentümerin/Grundstückseigentümer 
- Inhaberinnen und Inhaber folgender Rechte:  
  Erbbaurecht, Wohnungseigentum, Wohnungserbbaurecht, Nießbrauch und sonstige 
  dingliche Grundstücksnutzungsrechte  
- Grundstücksgröße,  
- Bezeichnung im Grundbuch,  
- Anschrift  
- Gewerbeinhaberin/Gewerbeinhaber 
- Art des Gewerbebetriebes 

 

(3) Die erforderlichen Daten sind grundsätzlich bei den überlassungspflichtigen Erzeugerin-
nen oder Erzeugern oder Besitzerinnen oder Besitzern von Abfällen zu erheben. Ist dies 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist die Erhebung von Da-
ten nach Abs. 2 gem. § 13 Abs. 3 des Landesdatenschutzgesetzes vom 09.02.2000 
(GVOBl. Schl.-H. 169) zuletzt geändert am 19.06.2014 (GVOBl. Schl.-H. 105) auch ohne 
Kenntnis der oder des Überlassungspflichtigen nach § 22 Abs. 2 Nr. 1 LAbfWG bei fol-
genden Stellen zulässig: 

1. Meldedateien der Meldebehörden 
2. Grundsteuerdateien des Bereiches Haushalt und Steuerung der Hansestadt 

Lübeck 
3. Grundbuch des Amtsgerichts Lübeck 
4. Unterlagen aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts 
5. Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde der Hansestadt Lübeck 
6. Liegenschaftskataster des Katasteramtes Lübeck 
7. dem Handelsregister 
8. der Gewerbedatei des Bereichs Melde- und Gewerbeangelegenheiten der Han-

sestadt Lübeck 
9. Online-Erfassung über das Internet-Portal der Entsorgungsbetriebe Lübeck 
10. Digitale Datenaufnahme mit mobilen Endgeräten durch Mitarbeiterinnen oder 

Mitarbeiter vor Ort 
11. Sonstige Digitale Datenaufnahmen/Informationen der Entsorgungsbetriebe 

Lübeck 
 
(4) Die Entsorgungsbetriebe Lübeck sind befugt, auf der Grundlage von Angaben der Ab-

gabepflichtigen und von Daten, die nach Abs. 1 bis 3 anfallen, ein Verzeichnis der Ver-
pflichteten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Durchführung dieser Satzung zu 
verwenden und weiter zu verarbeiten. 

(5) Der Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung ist zulässig. 
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§ 26  
Zwangsmaßnahmen 

Verweigern Anschluss- und Überlassungspflichtige den Anschluss an die Abfallwirtschaft 
oder deren Benutzung, oder verletzen sie sonstige Pflichten nach dieser Satzung, so kann 
der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - Entsorgungsbetriebe Lübeck - die im Einzelfall 
erforderlichen Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Pflichten gem. § 62 KrWG anordnen. 
Für die Anwendung von Verwaltungszwang und Zwangsmittel gelten die §§ 228 ff. des All-
gemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz 
- LVwG). 

§ 27  
Modellversuche 

Zur Weiterentwicklung der Kreislauf- und Abfallwirtschaft, insbesondere zur Förderung der 
Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen und zur Erprobung neuer Metho-
den oder Systeme zur Abfallsammlung, zum Abfalltransport, zur Abfallbehandlung oder -
entsorgung kann die Hansestadt Lübeck – Entsorgungsbetriebe Lübeck - Modellversuche 
mit örtlich und zeitlich begrenzter Wirkung einführen. Mit der Durchführung der Modellversu-
che können auch Dritte beauftragt werden. 

 

§ 28  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 2 unter Verstoß gegen die Annahme- und Lieferbedingungen Ab-
fälle zur Deponie Niemark oder zur MBA bringt, 

2. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 1 von der Entsorgung ausgeschlossene Abfälle in die be-
reitgestellten Behälter einfüllt oder neben die bereitgestellten Behälter abstellt, 

3. entgegen § 3 Abs. 4 Satz 2 von der Entsorgung ausgeschlossene Abfälle zu den 
Entsorgungseinrichtungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck sowie auf Plätze und 
sonstige Flächen verbringt, 

4. entgegen § 3 Abs. 6 von der Entsorgung ausgeschlossene Abfälle mit anderen Abfäl-
len vermischt oder solche Abfälle bzw. Abfallgemische der Einrichtung der öffentli-
chen Entsorgung überlässt, 

5. entgegen § 4 Abs. 1, oder § 5 Abs. 1 sich nicht an die öffentliche Abfallentsorgung 
anschließt, insbesondere nicht die notwendigen Voraussetzungen für die satzungs-
gemäße Gestellung und Vorhaltung von Abfallbehältern schafft, 

6. entgegen § 4 Abs. 4 oder Abs. 5 oder § 5 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 4 oder Abs. 5 die öf-
fentliche Abfallentsorgung nicht benutzt oder die Abfälle nicht den Entsorgungsbe-
trieben Lübeck überlässt, 

7. entgegen § 4 Abs. 6 eine Verpflichtung zur Vorbehandlung oder besonderen Art der 
Übergabe nicht erfüllt,  

8. entgegen § 7 Abs. 1 den Anfall von Abfällen nicht anzeigt oder die erforderlichen An-
gaben macht, 

9. entgegen § 7 Abs. 2 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder die erforderlichen 
Nachweise nicht beibringt,  

10. entgegen § 7 Abs. 3 den Wechsel in der Person der oder des Anschlusspflichtigen 
nicht mitteilt, 

11. entgegen § 8 Abs. 2 das Aufstellen der notwendigen Abfallbehälter sowie das Betre-
ten/Befahren des Grundstückes nicht duldet, 

12. entgegen § 8 Abs. 3 den Beauftragten der Hansestadt Lübeck oder deren beauftrag-
ten Dritten keinen ungehinderten Zutritt zu den Grundstücksteilen und - anlagen, auf 
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denen sich Abfälle oder Einrichtungen von abfallwirtschaftlicher Bedeutung befinden, 
gewährt  

13. entgegen § 9 Abs. 2 Abfälle nicht nach Maßgabe dieser Satzung getrennt überlässt 
oder Abfälle zur Verwertung mit Abfällen zur Beseitigung oder Abfälle, die getrennt zu 
überlassen sind, vermischt, 

14. entgegen § 11 Abs. 1 Hohlglas, Papier und Textilien nicht in die bereitgestellten und 
gekennzeichneten Sammelbehälter eingibt, insbesondere die Abfälle neben diesen 
ablagert oder die Sammelbehälter außerhalb der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr sowie 
an Sonn- und Feiertagen benutzt, 

15. entgegen § 12 nicht zugelassene Abfallbehälter oder für eine bestimmte Abfallart 
nicht zugelassene Abfallbehälter nutzt, 

16. entgegen § 13 Abs. 3 keine Restabfallbehälter nutzt,  
17. entgegen § 14 Abs. 1 die Abfallbehälter nicht pfleglich behandelt oder nicht sat-

zungsgemäß befüllt oder Abfälle in den Behältern einstampft, einpresst, verdichtet, 
einschlämmt oder verbrennt, 

18. entgegen § 14 Abs. 2 den zur Nutzung Berechtigten keinen ungehinderten Zugang zu 
den Behältern, so dass diese ordnungsgemäß genutzt werden können, ermöglicht, 

19. entgegen § 14 Abs. 3 die Abfallbehälter nicht bei Bedarf reinigt, 
20. entgegen § 15 Abs. 3 keinen ausreichend befestigten Standplatz und Transportweg 

für die Abfallbehälter vorhält, 
21. entgegen § 15 Abs. 4 zugelassene Behälter ohne Einwilligung der Entsorgungsbe-

triebe Lübeck in einem Keller aufstellt, 
22. entgegen § 15 Abs. 6 den Behälterstandplatz oder den Transportweg nicht in einem 

verkehrssicheren Zustand hält, 
23. entgegen § 17 Abs. 1 die Abfälle nicht satzungsgemäß zur Abfuhr bereitstellt, 
24. entgegen § 17 Abs. 6 die Müllpresscontainer/Abrollcontainer nicht mindestens einmal 

in 14 Tagen zum Abruf anmeldet, 
25. entgegen § 19 Abs. 7 Sperrgut oder Elektro- und Elektronikgeräte so bereitstellt, dass 

der Straßenverkehr, insbesondere Fußgänger, behindert oder gefährdet werden, 
26. entgegen § 20 Abs. 1, 2 und 3 außerhalb des angegebenen Ortes und der festge-

setzten Zeit Baum- und Strauchschnitt oder Weihnachtsbäume ablagert, 
27. entgegen § 21 Abs. 3 angefallene Abfälle durchsucht oder wegnimmt, 
28. entgegen § 23 Abs. 2 Abfälle zu den Wertstoffhöfen in offenen oder gegen Verlust 

nicht gesicherten Fahrzeugen transportiert. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach dieser Satzung können mit einer Geldbuße von mindes-

tens 5 Euro bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 

§ 29  
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abfallwirtschaftssatzung in 
der Hansestadt Lübeck vom 06.02.2003 zuletzt geändert durch die 4. Satzung zur Änderung 
der Abfallwirtschaftssatzung vom 25.03.2010 außer Kraft. 

 
 
Lübeck, <xx> 
Der Bürgermeister 
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Anlage 1 zur Abfallwirtschaftssatzung

Von der Entsorgung ausgeschlossene Abfälle
(in Abstimmung mit dem Landesamt für Natur und Umwelt, als obere Abfallbehörde) 

01 03 04* E
Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von 
sulfidischem Erz

01 03 05* E andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten

01 03 07* E
andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 
chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen

01 04 07* E
gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 
chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

04 01 03* E Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase
04 02 14* E Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten
04 02 16* E Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten

04 02 19* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

05 01 02* E Entsalzungsschlämme
05 01 03* E Bodenschlämme aus Tanks
05 01 04* E saure Alkylschlämme
05 01 05* E verschüttetes Öl
05 01 06* E ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung
05 01 07* E Säureteere
05 01 08* E andere Teere

05 01 09* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

05 01 11* E Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen
05 01 12* E säurehaltige Öle
05 01 15* E gebrauchte Filtertone
05 06 01* E Säureteere
05 06 03* E andere Teere
05 07 01* E quecksilberhaltige Abfälle
06 03 11* E feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten
06 03 13* E feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten
06 03 15* E Metalloxide, die Schwermetalle enthalten
06 04 03* E arsenhaltige Abfälle
06 04 04* E quecksilberhaltige Abfälle
06 04 05* E Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten

06 05 02* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

06 06 02* E Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten
06 07 01* E asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse
06 07 02* E Aktivkohle aus der Chlorherstellung
06 07 03* E quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme
06 07 04* E Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure
06 09 03* E Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten
06 10 02* E Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
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06 13 01* E anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide

07 01 01* E wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 01 03* E halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 01 04* E andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 01 07* E halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 01 08* E andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 01 09* E halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 01 10* E andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 01 11* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 02 01* E wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 02 03* E halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 02 04* E andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 02 07* E halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 02 08* E andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 02 09* E halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 02 10* E andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 02 11* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 02 14* E Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten
07 03 01* E wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 03 03* E halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 03 04* E andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 03 07* E halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 03 08* E andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 03 09* E halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 03 10* E andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 03 11* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 04 01* E wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 04 03* E halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 04 04* E andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 04 07* E halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 04 08* E andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 04 09* E Halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 04 10* E andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 04 11* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 04 13* E feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
07 05 01* E wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 05 03* E halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 05 04* E andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 05 07* E Halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 05 08* E andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 05 09* E halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 05 10* E andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 05 11* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 05 13* E feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
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07 06 01* E wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 06 03* E halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 06 04* E andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 06 07* E halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 06 08* E andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 06 09* E halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 06 10* E andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 06 11* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

07 07 01* E wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 07 03* E halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 07 04* E andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen
07 07 07* E halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände
07 07 08* E andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 07 09* E halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien
07 07 10* E andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 07 11* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

10 01 20* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

10 02 07* E feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 02 13* E
Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

10 03 04* E Schlacken aus der Erstschmelze
10 03 08* E Salzschlacken aus der Zweitschmelze
10 03 09* E schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze

10 03 15* E
Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche 
Gase in gefährlicher Menge abgibt

10 03 17* E Teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung
10 03 19* E Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält

10 03 21* E
andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die 
gefährliche Stoffe enthalten

10 03 23* E feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 03 25* E
Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

10 03 27* E ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

10 03 29* E
gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von 
Salzschlacken und schwarzen Krätzen

10 04 01* E Schlacken (Erst- und Zweitschmelze)
10 04 02* E Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze)
10 04 03* E Calciumarsenat
10 04 04* E Filterstaub
10 04 05* E andere Teilchen und Staub
10 04 06* E feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
10 04 07* E Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 05 03* E Filterstaub
10 05 05* E feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
10 05 06* E Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung

33 von 62 in Zusammenstellung



10 05 08* E ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

10 05 10* E
Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser 
entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben

10 06 03* E Filterstaub
10 06 06* E feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
10 06 07* E Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung
10 06 09* E ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 07 07* E ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 08 08 E Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze)

10 08 10* E
Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser 
entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben

10 08 12* E Teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung 
10 08 15* E Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält

10 08 17* E
Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

10 08 19* E ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung

10 09 05* E gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen

10 09 09* E Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
10 09 11* E andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten
10 09 13* E Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten

10 09 15* E Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten

10 10 09* E Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält
10 10 11* E andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten
10 10 13* E Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten
10 11 09* E Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen

10 11 11* E
Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle 
enthalten (z.B. aus Elektronenstrahlröhren)

10 11 13* E Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten

10 11 15* E feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 11 17* E
Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

10 11 19* E
feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die 
gefährliche Stoffe enthalten

10 12 09* E feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 13 12* E feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 14 01* E quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung
11 01 05* E saure Beizlösungen
11 01 08* E Phosphatierschlämme
11 01 09* E Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 11* E wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 13* E Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten

11 01 15* E
Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder 
Ionenaustauschsystemen, die gefährliche Stoffe enthalten

11 01 16* E gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze
11 01 98* E andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
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11 02 02* E Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goethit)

11 02 05* E
Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die gefährliche Stoffe 
enthalten

11 02 07* E andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
11 03 01* E cyanidhaltige Abfälle
11 03 02* E andere Abfälle
11 05 03* E feste Abfälle aus der Abgasbehandlung
11 05 04* E gebrauchte Flussmittel
12 03 01* E wässrige Waschflüssigkeiten
12 03 02* E Abfälle aus der Dampfentfettung
16 01 03 E Altreifen zerkleinert
16 01 08* E quecksilberhaltige Bestandteile
16 01 10* E explosive Bauteile (z.B. aus Airbags)
16 03 03* E anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
16 03 05* E organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
16 04 01* E Munition
16 04 02* E Feuerwerkskörperabfälle
16 04 03* E andere Explosivabfälle

16 05 04* E
gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich 
Halonen)

16 08 02* E
gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle  oder deren 
Verbindungen enthalten

16 08 05* E gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten
16 08 06* E gebrauchte Flüssigkeiten, die als Katalysatoren verwendet wurden

16 08 07* E gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

17 06 03* E
anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 
Stoffe enthält, soweit dies nicht deponiefähig ist

18 01 03* E
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht besondere Anforderungen gestellt werden

18 01 04 E
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht besondere Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und 
Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)

18 01 10* E Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin

18 02 02* E
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht besondere Anforderungen gestellt werden

18 02 03 E
Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver 
Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden

19 01 17* E Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
19 11 01* E gebrauchte Filtertone
19 11 02* E Säureteere
19 11 03* E wässrige flüssige Abfälle

19 11 05* E
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten

19 12 11* E
sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der 
mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten
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Anlage 2 zur Abfallwirtschaftssatzung 

 

Ermittlung und Feststellung der gemäß § 13 Abfallwirtschaftssatzung zu verwendenden Ein-
wohnergleichwerte (EGW)  
 
1. Einwohnergleichwerte:  
 

Unternehmen / Institution Je Bett / Be-

schäftigten  
Einwoh-

nergleich-

wert 
1. Krankenhäuser, Kliniken u.ä. Einrichtungen  je Bett 0,25 

2. öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, Verbände, Krankenkassen, 
Versicherungen, selbstständig Tätige der freien Berufe, selbst-
ständige Handels-, Industrie- und Versicherungsvertreter 

je 3 Beschäf-
tigte 

1 

3. Speisewirtschaften, Imbissstuben je Beschäftig-
ten 

4 

4. Gaststättenbetriebe, dir nur als Schankwirtschaft konzessio-
niert sind, Eisdielen 

je Beschäftig-
ten 

2 

5. Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 1 

6. Lebensmitteleinzel- u. Großhandel je Beschäftig-
ten 

2 

7. sonstiger Einzel- u. Großhandel je Beschäftig-
ten 

0,5 

8. Industrie, Handwerk u. übrige Gewerbe  je Beschäftig-
ten 

0,5 

9. Bereiche, die nicht unter die Ziffern 1 bis 8 fallen. Richtet sich nach der tat-
sächlichen Nutzung der 
Einrichtung 

 
2. Die Summe der Einwohnergleichwerte wird bei Teilwerten auf den vollen Einwohner-
gleichwert aufgerundet. 
3. Beschäftigte im Sinne Ziffer 1 der Anlage 4 sind alle in einem Betrieb Tätige (z.B. Arbeit-
nehmer, Unternehmer, mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeit-
arbeitskräfte. Beschäftigte im Sinne Ziffer 1 der Anlage 4 sind die Personen, die regelmäßig 
und überwiegend ihre Tätigkeit auf dem an die Abfallentsorgung angeschlossenen Grund-
stück ausüben. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit 
beschäftigt sind, werden bei der Veranlagung zu einem Viertel berücksichtigt. 
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Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung von  Gebühren für die öffentliche 
Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgebührensatzung – AbfWGebS) in der Hansestadt 
Lübeck vom <xx> 
 
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1, 2, 6 und 18 des Kom-
munalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 10.01.2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 27) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.07.2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 129), des § 5 Abs. 2 des Abfallwirtschaftsgesetzes für das Land Schleswig-
Holstein vom 18.01.1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 26), zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-
zes vom 27.03.2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 64) sowie des § 24 der Satzung der Hansestadt 
Lübeck über die Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftssatzung - AbfWS) in der Hansestadt 
Lübeck vom <XX> hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck in ihrer Sitzung am <XX> 
folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abfallwirtschaft  in der 
Hansestadt Lübeck (Abfallwirtschaftsgebührensatzung - AbfWGebS) beschlossen: 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
§ 1 Grundsätze der Gebührenerhebung 

§ 2 Gebührenschuldnerin / Gebührenschuldner 

§ 3 Gebührenmaßstab / Bemessungsgrundlagen 

§ 4 Gebühren im Hol-System 

§ 5 Zuschläge für Erschwernisse 

§ 6 Gebühren für Unterflurbehälter 

§ 7 Gebühren für die Anlieferung von Abfällen 

§ 8 Entstehung, Änderung und Beendigung der Gebührenpflicht 

§ 9 Veranlagung und Fälligkeit der Gebühren / Vorauszahlungen 

§ 10 Datenverarbeitung 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten 

§ 12 Inkrafttreten 
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§ 1  
Grundsätze der Gebührenerhebung 

(1) Die Hansestadt Lübeck erhebt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abfallwirtschaft 
Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung. Die Gebühren dienen der Deckung der Kos-
ten für die laufende Verwaltung, den Betrieb und die Unterhaltung der durch die Hanse-
stadt Lübeck betriebenen Abfallwirtschaft. 

(2) Bei den Gebühren nach dieser Satzung handelt es sich um Kommunalabgaben im Sinne 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein. Die Gebühren ruhen 
als öffentliche Last auf dem Grundstück, soweit es sich um grundstücksbezogene Ge-
bühren handelt. 

(3) Die Gebühren für die Vorhaltung und die Inanspruchnahme der Leistungen der öffentli-
chen Abfallwirtschaft gemäß der Abfallwirtschaftssatzung der Hansestadt Lübeck in der 
jeweils gültigen Fassung setzen sich aus verschiedenen Leistungsgebühren zusammen 

§ 2  
Gebührenschuldnerin / Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner i.S. dieser Satzung ist die Eigentümerin oder der Eigentümer des an 
die Abfallwirtschaft angeschlossenen Grundstückes oder die Wohnungs- oder Teileigen-
tümerin oder der Wohnungs- oder Teileigentümer. Davon abweichend kann auf Antrag 
in Textform die Besitzerin oder der Besitzer der Abfälle als Gebührenschuldner festge-
legt werden.  

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist die oder der Erbbauberechtig-
te anstelle der Eigentümerin oder des Eigentümers Gebührenschuldnerin oder Gebüh-
renschuldner.  

(3) Die Wohnungs-/Teileigentümerinnen und Wohnungs-/Teileigentümer einer Eigentümer-
gemeinschaft sind Gesamtschuldnerinnen und/oder Gesamtschuldner der auf ihr ge-
meinschaftliches Grundstück entfallenden Benutzungsgebühren.  

(4) Miteigentümerinnen und Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund dinglich 
Berechtigte sind Gesamtschuldnerinnen und/oder Gesamtschuldner. Gebührenschuld-
ner, die nebeneinander dieselbe Leistung aus dem Gebührenschuldverhältnis schulden 
oder für die sie haften, sind ebenfalls Gesamtschuldnerinnen und/oder Gesamtschuld-
ner.  

(5) In den Fällen des Erwerbes von Abfallsäcken ist die Erwerberin oder der Erwerber als 
Besitzer oder Besitzerin der Abfälle Gebührenschuldnerin oder Gebührenschuldner. 

(6) Im Falle eines Eigentumswechsels ist die neue Grundstückseigentümerin oder der neue 
Grundstückseigentümer vom Beginn des Monats an, der dem Monat der Eigentums-
übertragung folgt, Gebührenschuldnerin und/oder Gebührenschuldner. Die bisherige Ei-
gentümerin oder der bisherige Eigentümer haftet gesamtschuldnerisch für die Zahlung 
der Gebühren, die bis zu dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem die Entsorgungsbetrie-
be Lübeck Kenntnis von dem Eigentumswechsel erhalten. Im Übrigen gilt Absatz 2 bis 4 
entsprechend. 

(7) Bei Selbstanlieferung von Abfällen ist die Anlieferin oder der Anlieferer Gebühren-
schuldnerin oder Gebührenschuldner. 

(8) Bei der Entsorgung von verbotswidrig abgelegten Abfällen ist die letzte Besitzerin oder 
der letzte Besitzer der Abfälle Gebührenschuldnerin oder Gebührenschuldner. 
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§ 3  
Gebührenmaßstab / Bemessungsgrundlagen 

(1) Die Gebühren für Abfallbehälter mit regelmäßiger Nutzung im Umleerverfahren werden 
nach Anzahl, Volumen und Häufigkeit der Entleerungen bemessen. 

(2) Die Gebühren für Restabfallsäcke und Bioabfallsäcke bemessen sich nach deren An-
zahl.  

(3) Die Gebühren für die vorübergehende Nutzung von Restabfallbehältern mit 1.100 l Vo-
lumen und für Müllpresscontainer/Abrollcontainer bemessen sich nach Anzahl der Ent-
leerungen und bei Müllpresscontainern/Abrollcontainern zusätzlich nach der Restabfall-
menge.  

(4) Die Zusatzgebühren für zusätzliches Volumen Bioabfallbehälter bemessen sich sowohl 
bei der Erhöhung des Behältervolumens als auch bei der Gestellung eines weiteren Bio-
abfallbehälters nach dem zusätzlichen zur Verfügung gestellten Volumen. 

(5) Die Gebühren für ganzjährig gestellte Müllpresscontainer auf Abruf bemessen sich nach 
der Anzahl der Entleerungen, der Dauer der Nutzung, und der Restabfallmenge. 

(6) Die Gebühren für Saisonbehälter bemessen sich nach der Anzahl, dem Volumen sowie 
der Häufigkeit der Entleerungen. 

(7) Die Gebühren für die Nachholung der Entleerung auf Antrag, auf Anordnung und für 
Sonderentleerungen bemessen sich nach Anzahl der Behälter, Volumen und Häufigkeit 
der Entleerungen. 

(8) Die Gebühren für die Bedarfsreinigung der Abfallbehälter auf Antrag in Textform bemes-
sen sich nach Anzahl der Behälter, Volumen und Häufigkeit der Reinigung.  

(9) Die Gebühr für eine zusätzliche Behälterveränderung (die erste Behälterveränderung 
pro Jahr erfolgt ohne Zahlung einer Gebühr) bemisst sich für Abfallbehälter (Restabfall, 
Bioabfall und PPK) nach Anzahl der zusätzlichen grundstücksbezogenen Vorgänge.  

(10) Bei Überschreiten der für die Einsammlung des Sperrgutes vorgesehenen Höchstgrenze 
nach Anzahl, Abruf und Volumen bemessen sich die Zusatzgebühren nach Anzahl der 
zusätzlichen Abholungen und des Volumens des Sperrgutes. 

(11) Die Gebühren für die kurzfristige Abfuhr von Sperrgut und/oder Elektro- und Elektronik-
geräten im Rahmen des Expresstermins bemessen sich nach der Anzahl der Express-
termine.  

(12) Die Zusatzgebühren für die gesonderte Abholung von Sperrgut bzw. Elektro- und Elekt-
ronikgeräten aus der Wohnung bemisst sich nach dem zeitlichen Mehraufwand und der 
Anzahl der Mitarbeiter (Abrechnung pro angefangene 15 min).  

(13) Die Zusatzgebühren für den Transport von Abfallbehältern über Entfernungen von mehr 
als 15 m bemessen sich nach der Anzahl und Art der Abfallbehälter und der zusätzli-
chen Wegstrecke sowie der Häufigkeit der Entleerungen. 

(14) Die Zusatzgebühren für den Transport über Stufen bemessen sich nach Anzahl der Be-
hälter und der Stufen sowie der Häufigkeit der Entleerungen.  

(15) Die Gebühren für Unterflurbehälter bemessen sich nach der Anzahl der Behälter, deren 
Volumen und der Häufigkeit der Entleerungen sowie nach der Dauer der Nutzung. 

(16) Die Gebühren für die Anlieferung von Abfällen an einem Wertstoffhof bemessen sich 
nach dem Volumen des Abfalls. 

(17) Die Gebühren für Anlieferungen zur Ablagerung auf der Deponie Niemark bemessen 
sich nach dem Gewicht des angelieferten Abfalls. 

(18) Die Gebühren für die Anlieferung von Baum-, Strauch- und Grünschnitt am Biomasse-
werk bemessen sich nach dem Volumen der angelieferten Abfälle. 
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(19) Die Gebühren für die Anlieferung von andienungspflichtigem Restabfall zur Behandlung 
in der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage, der nicht im Rahmen der Re-
gelabfuhr angenommen wird, bemessen sich nach dem Gewicht des angelieferten Ab-
falls. 

§ 4  
Gebühren im Hol-System 

(1) Die Gebühr für die Entsorgung von Abfällen im Umleerverfahren beträgt bei 14-täglicher 
Entleerung: 

 für einen Restabfallbehälter von  Euro je Monat 
  
      40 l            5,82 
      80 l          11,63 
    120 l          17,45 
    240 l          34,89 
    660 l          95,96 
    770 l        111,95 
 1.100 l        159,93 
 
(2) Die Gebühr für einen 40 l-Restabfallbehälter für 1-Personen-Haushaltungen mit 4-

wöchentlicher Leerung beträgt 2,91 € pro Monat. 

(3) Die Gebühr für einen Restabfallsack einschließlich der Abfuhrkosten beträgt einmalig 
5,00 €.  

Die Gebühr für einen Bioabfallsack einschließlich der Abfuhrkosten beträgt einmalig 
5,00 €. 

(4) Für Grundstücke, für die nach den Vorschriften der Abfallwirtschaftssatzung ein An-
schluss- und Benutzungszwang an die Entsorgung kompostierbarer Abfälle nicht be-
steht, wird ein monatlicher Abschlag in Höhe von 0,0033 € pro Liter abgefahrenes 
Restabfallbehältervolumen bei 14-täglicher Entleerung gewährt. Erfolgt die Leerung häu-
figer oder weniger häufig, so vervielfältigt bzw. verringert sich die Gebühr entsprechend. 

(5) Werden Abfallbehälter gemäß den Bestimmungen der Abfallwirtschaftssatzung für eine 
vorübergehende Nutzung zur Verfügung gestellt, betragen die Gebühren: 

a) nach Anzahl der Entleerungen: 

1. Großbehälter mit 1.100 l Volumen    38,90 € 
2. Müllpresscontainer    168,71 € 
3. Abrollcontainer     143,71 € 

b) nach der Abfallmenge pro Megagramm   

Entsorgung Müllpresscontainer/Abrollcontainer 178,84 € 
 
Die Gebührentatbestände nach Buchstaben a) und b) werden zur Bestimmung der Ge-
bührenhöhe bei Müllpresscontainern/Abrollcontainern addiert. 

(6) Wird gemäß den Bestimmungen der Abfallwirtschaftssatzung zusätzliches Bioabfallbe-
hältervolumen ganzjährig zur Verfügung gestellt bzw. ein zusätzlicher Bioabfallbehälter 
ganzjährig gestellt, so beträgt die monatliche Zusatzgebühr 0,02 € pro Liter zusätzlichem 
Bioabfallbehältervolumen.  
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(7) Die Gebühren für die Entsorgung von Abfällen unter Nutzung von Restabfall-
Müllpresscontainern (dauerhafte Gestellung) betragen: 

a. nach Anzahl der Abfuhren je Entleerung  118,71 € 
b. nach Dauer der Nutzung pro Monat   190,00 € 
c. nach der Restabfallmenge pro Megagramm 178,84 € 

 
Die Gebührentatbestände nach Buchstaben a) bis c) werden zur Bestimmung der Ge-
bührenhöhe addiert. 
 

(8) Die Gebühren für Saisonbehälter betragen bei 14-täglicher Entleerung: 

 für einen Restabfallbehälter von  Euro je Monat im Zeitraum  
von April bis Oktober 

  
      80 l              9,44 € 
    120 l            14,15 € 
    240 l            28,31 € 
    660 l            77,85 € 
    770 l            90,82 € 
 1.100 l          129,74 € 
 
(9) Wird die Abfuhr der Abfälle aus Gründen, die die Hansestadt Lübeck nicht zu vertreten 

hat, auf Antrag nachgeholt oder wird die Abfuhr von Amts wegen angeordnet und durch-
geführt, so wird zusätzlich je Einzelentleerung und Abfallbehälter die Gebühr in Höhe 
der Hälfte der jeweiligen Monatsgebühr erhoben. Gleiches gilt bei Sonderleerungen 
gem. § 13 Abs. 10 der Abfallwirtschaftssatzung. 

Für die 40l-Abfallbehälter mit 4-wöchentlicher Leerung beträgt die zusätzliche Gebühr je 
Einzelleerung eine volle Monatsgebühr. 

(10) Wird die Entsorgungohne Nachleerung nachweislich länger als einen Monat unterbro-
chen und haben die Entsorgungsbetriebe Lübeck die Unterbrechung zu vertreten, so 
wird die Gebühr für jeweils volle Kalendermonate erstattet. 

(11) Die Gebühr für die Bedarfsreinigung der Abfallbehälter auf Antrag beträgt pro Abfallbe-
hälter: 

a) für Zweiradbehälter     25,00 € 

b) für Vierradbehälter     30,00 € 

 
(12) Die Gebühr für eine zusätzliche Behälterveränderung beträgt pro grundstücksbezoge-

nem Vorgang 20,00 €. Ausgenommen davon sind Erstgestellungen. 

(13) Soweit die Höchstmenge (Anzahl Abrufe und Volumen) überschritten ist, beträgt die zu-
sätzliche Gebühr für die Einsammlung (im Holsystem) des Sperrguts 110,00 € pro Abho-
lung je angefangene 3 m³ Sperrgut. 

(14) Die Gebühr für die kurzfristige Abfuhr von Sperrgut bzw. Elektro- und Elektronikgeräten 
im Rahmen des Expresstermins beträgt 45,00 € pro Expresstermin.  

(15) Die zusätzliche Gebühr für eine gesonderte Abholung von Sperrgut bzw. Elektro- und 
Elektronikgeräten aus der Wohnung beträgt 9,00 € je angefangene 15 min und Mitarbei-
ter. 

§ 5  
Zuschläge für Erschwernisse 

Zu den Gebühren nach § 4 werden je Restabfall- und Bioabfallbehälter sowie Papiergroßbe-
hälter pro Abfallbehälter bei 14-täglicher Entleerung folgende monatliche Zuschläge erhoben: 
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a) Beim Transport von Abfallbehältern  
über Entfernungen von mehr als 15 m:  

1. für Zweiradbehälter     € 1,00 pro Abfallbehälter  
        für jede angefangene 10 m, 

2. für Vierradbehälter     € 2,00 pro Abfallbehälter  
        für jede angefangene 10 m, 

 

b) beim Transport über Stufen, ohne  
Rücksicht auf deren Höhe: € 0,30 pro Abfallbehälter für 
 jede Stufe. 

 
Erfolgt die Leerung häufiger oder weniger häufig, so vervielfältigt bzw. verringert sich die 
Gebühr entsprechend. 

§ 6  
Gebühren für Unterflurbehälter 

(1) Die Gebühr für die Entsorgung von Abfällen mittels Unterflurbehälter beträgt bei 14-
täglicher Entleerung:  

 für einen Restabfall-Unterflurbehälter   Euro je Monat 

3 m³ Restabfall-Unterflurbehälter     364,55 € 
4 m³ Restabfall-Unterflurbehälter     486,06 € 
5 m³ Restabfall-Unterflurbehälter     607,58 € 

 
Die Gebühren gelten für die 14-tägliche Entleerung (nebst Entsorgung) der Restabfall- und 
Bioabfall-Unterflurbehälter und für die 4-wöchentliche Entleerung der Papier-
Unterflurbehälter. Erfolgt die Leerung häufiger oder weniger häufig, so vervielfältigt bzw. ver-
ringert sich die Gebühr entsprechend. Für die Abfuhr von Bioabfall über Unterflurbehälter 
steht nur ein 3 m³-Behälter pro einem Restabfall-Unterflurbehälter zur Verfügung. § 4 Abs. 
10 dieser Satzung gilt entsprechend. 
 
(2) Die Gebühr für die Gestellung der Unterflurbehälter beträgt je Restabfall-

Unterflurbehälter für Dauer der Nutzung pro Monat 130,00 €:  

 

§ 7  
Gebühren für die Anlieferung von Abfällen  

(1) Die Gebühr für die Anlieferung von Sperrgut (soweit die Höchstmenge (Anzahl Abrufe 
und Volumen) überschritten ist), Bauschutt und Baumischabfällen auf einem der Wert-
stoffhöfe beträgt für Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit einer Maxi-
mal(gespann)länge von 8 Meter, unabhängig vom Abfallgewicht, für jeden angefange-
nen halben Kubikmeter 5,00 €.  

(2) Die Gebühr für die Anlieferung von Baum-, Strauch- und Grünschnitt bis 3 m³ pro Anlie-
ferung auf einem der Wertstoffhöfe beträgt für Fahrzeuge mit und ohne Anhänger mit ei-
ner Maximal(gespann)länge von 8 Meter, unabhängig vom Abfallgewicht, für jeden an-
gefangenen halben Kubikmeter 2,50 €.  

(3) Die Gebühr für die Anlieferung von Baum-, Strauch- und Grünschnitt ab 3 m³ am Bio-
massewerk beträgt, unabhängig vom Abfallgewicht, für jeden angefangenen halben Ku-
bikmeter 2,50 €.  
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(4) Die Gebühren für Anlieferungen zur Ablagerung auf der Deponie Niemark beträgt:.  

1. bis zu 200 kg unabhängig vom Abfallgewicht 10,00 € 
2. über 200 kg je angefangene 10 kg Abfall   0,66 € 

 

(5) Die Gebühr für die Anlieferung von andienungspflichtigem Restabfall zur Behandlung in 
der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage, der nicht im Rahmen der Re-
gelabfuhr angenommen wird, beträgt: 

3. bis zu 200 kg unabhängig vom Abfallgewicht 35,00 € 
4. über 200 kg je angefangene 10 kg Restabfall   1,79 € 

 
Bei Ausfall der Wägeeinrichtung wird die Gebühr nach der Ladefähigkeit des Fahrzeu-
ges unabhängig von seiner tatsächlichen Beladung erhoben, wenn der Anlieferer das 
Ladegewicht nicht durch eine amtliche Wiegenote nachweist. Ist offensichtlich erkenn-
bar, dass das Ladegewicht erheblich von der Ladefähigkeit (Nutzlast) des Fahrzeuges 
abweicht, wird das Ladegewicht geschätzt. 

§ 8  
Entstehung, Änderung und Beendigung der Gebührenpfl icht 

(1) Die Gebührenpflicht bei Umleerverfahren entsteht mit Beginn des Monats, in dem die 
Abfallbehälter aufgestellt und erstmalig benutzt werden können. 

(2) Die Gebührenpflicht für Selbstablader entsteht mit Beendigung der erstmaligen Kontrolle 
am Abfertigungsgebäude.  

(3) Die Gebührenpflicht für Papiersäcke entsteht mit deren Erwerb. 

(4) In den übrigen Fällen entsteht die Gebührenpflicht mit der Inanspruchnahme der Leis-
tung der Abfallwirtschaft. 

(5) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen des An-
schluss- und Benutzungszwanges entfallen und der Anschluss- bzw. Überlassungs-
pflichtige bei den Entsorgungsbetrieben Lübeck schriftlich die Beendigung seiner An-
schluss- und Überlassungspflicht bekannt gibt. Eine Abmeldung für zurückliegende Zeit-
räume ist nicht möglich.  

(6) Anzeigen und Mitteilungen, die für die Entstehung, Änderung, Beendigung, Erhebung 
und Fälligkeit der Gebühren aufgrund der Neufassung dieser Satzung relevant sind und 
die Abfallentsorgung im Sinne des § 5 der Abfallwirtschaftssatzung betreffen, können bis 
zum 31. März 2017 mit Wirkung zum 1. Januar 2017 übermittelt werden.  

§ 9  
Veranlagung und Fälligkeit der Gebühren / Vorauszah lungen 

(1) Erhebungszeitraum ist grundsätzlich das Kalenderjahr und für den Fall der Entstehung 
der Gebührenpflicht während eines Kalenderjahres der Rest des Jahres. Abweichend 
von Satz 1 gilt der in dem Abfallgebührenbescheid genannte Zeitraum. 

(2) Auf die monatlich zu entrichtenden Gebühren werden monatlich gleichbleibende Vo-
rauszahlungen in vollen EUR-Beträgen geleistet. Dazu werden die Monatsgebühren auf- 
oder abgerundet. Am Ende eines Abrechnungszeitraums erfolgt eine Endabrechnung. 
Die endgültig für den Abrechnungszeitraum festzusetzenden Gebühren (Abrechnungs-
betrag) werden dadurch ermittelt, dass die Monatsgebühren mit dem Faktor 12 multipli-
ziert werden und der sich so ergebende Jahresbetrag durch 365 Tage dividiert und mit 
dem nach Tagen zu berechnenden Abrechnungszeitraum multipliziert wird. 
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(3) Die Vorauszahlungen, Gebühren und Abrechnungsbeträge werden durch förmliche Be-
scheide festgesetzt. Die Festsetzungen erfolgen im Auftrag und nach Weisung der Ent-
sorungsbetriebe Lübeck. 

(4) Gebühren nach § 7 Abs. 1 - 3 sind grundsätzlich bei Anlieferung am Abfertigungsgebäu-
de, nach § 7 Abs. 4 und 5 nach der zweiten Wägung, fällig und gegen Quittung zu ent-
richten, soweit nicht durch Bescheid eine andere Fälligkeit festgesetzt wird. 

(5) Gebühren für den Erwerb von Papiersäcken für Rest- und Bioabfälle sind mit deren Er-
werb fällig und an den mit der Ausgabe der Papiersäcke von der Hansestadt Lübeck 
Beauftragten zu entrichten. 

(6) Im Übrigen werden die Gebühren zu dem im Gebührenbescheid genannten Datum fällig.  

§ 10  
Datenverarbeitung 

(1) Zum Zwecke der Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung und Geltend-
machung der Gebühren nach dieser Satzung ist die Hansestadt Lübeck berechtigt, die 
erforderlichen personen- und betriebsbezogenen Daten zu erheben und zu verarbeiten. 
Die Gebührenschuldner haben die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

(2) Folgende Daten sind - nach Vorgabe des § 22 Abs. 1 Nr. 1 LAbfWG - erforderlich im 
Sinne des Absatzes 1 und 3: 
- Grundstückseigentümerin/Grundstückseigentümer 
- Inhaberinnen und Inhaber folgender Rechte:  
  Erbbaurecht, Wohnungseigentum, Wohnungserbbaurecht, Nießbrauch und sonstige  
  dingliche Grundstücksnutzungsrechte  
- Grundstücksgröße 
- Bezeichnung im Grundbuch,  
- Anschrift  
- Gewerbeinhaberin/Gewerbeinhaber 
- Art des Gewerbebetriebes 
 

(3) Die erforderlichen Daten sind grundsätzlich bei dem Gebührenschuldner zu erheben. Ist 
dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist die Erhebung von 
Daten nach Abs. 2 gem. § 13 Abs. 3 des Landesdatenschutzgesetzes vom 09.02.2000 
(GVOBl. Schl.-H. 169) zuletzt geändert am 19.06.2014 (GVOBl. Schl.-H. 105) auch ohne 
Kenntnis der Gebührenschuldner bei folgenden Stellen zulässig: 

1. Meldedateien der Meldebehörden 
2. Grundsteuerdateien des Bereiches Haushalt und Steuerung der Hansestadt 

Lübeck 
3. Grundbuch des Amtsgerichts Lübeck 
4. Unterlagen aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts 
5. Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde der Hansestadt Lübeck 
6. Liegenschaftskataster des Katasteramtes Lübeck 
7. dem Handelsregister 
8. der Gewerbedatei des Bereichs Melde- und Gewerbeangelegenheiten der Han-

sestadt Lübeck 
9. Online-Datenerfassung über das Internet Portal der Entsorgungsbetriebe Lübeck 
10. Digitale Datenaufnahme mit mobilen Endgeräten durch Mitarbeiterinnen oder 

Mitarbeiter vor Ort 
11. Sonstige Digitale Datenaufnahmen/Informationen der Entsorgungsbetriebe 

Lübeck 
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(4) Die Entsorgungsbetriebe Lübeck sind befugt, auf der Grundlage von Angaben der Ge-
bührenschuldner und von Daten, die nach Abs. 1 bis 3 anfallen, ein Verzeichnis der 
Verpflichteten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Durchführung dieser Satzung 
zu verwenden und weiter zu verarbeiten. 

(5) Der Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung ist zulässig. 

§ 11  
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz des Landes Schles-
wig-Holstein handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 10 Abs. 1 die erforderli-
chen Auskünfte über die personen- und betriebsbezogenen Daten zum Zwecke der Er-
mittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung und Geltendmachung der Gebüh-
ren  nicht erteilt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro ge-
ahndet werden. 

§ 12  
Inkrafttreten 

(3) Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung zur 
Satzung über die Abfallwirtschaftssatzung in der Hansestadt Lübeck vom 03.12.1998 
zuletzt geändert durch Satzung vom 12.02.2014 außer Kraft. 

(4) Für Gebührenforderungen, die auf Grund der in Abs. 1 Satz 2 genannten Satzung ent-
standen sind, jedoch noch nicht festgesetzt wurden oder rückständig sind, gelten die 
Bestimmungen dieser Satzung fort.  

 

 
Lübeck, <XX> 
Der Bürgermeister 
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1 Auftrag 

Wir erhielten von den Entsorgungsbetrieben Lübeck (EBL) den Auftrag zur  

Erstellung einer betriebswirtschaftlichen Gebührenkalkulation für die Ab-
fallwirtschaft in der Hansestadt Lübeck (Jahre 2017 – 2019). 

Grundlage der Berechnungen/Kalkulationen sind die durch die EBL zugearbeiteten 
Plandaten. Bei den Plandaten  handelt es sich insbesondere um 

• Technische Grunddaten, u.a. 

– Mengen (z.B. Behälter, Abfallmengen etc.), 

– Personal-, Fahrzeug- und Maschineneinsatz, 

– Transportleistungen 

und 

• Werte, u.a. 

– laufende Kosten (z.B. für Personal, Verbrauchsstoffe, Fremdleistungen etc.), 

– verrechnete Erlöse und Stoffstromerlöse (z.B. für Altpapier, Altmetall, Altholz 
etc.), 

– Anschaffungs-/Herstellkosten und Restwerte der Wirtschaftsgüter sowie Investi-
tionsplanung für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und Zin-
sen (z.B. für Betriebshof, Fahrzeuge, Anlagen etc.), 

– Ergebnisse des vergangenen Kalkulationszeitraums. 

Die Grundlagen und Ergebnisse der Gebührenkalkulation für die Jahre 2017 bis 2019 
inkl. der betriebswirtschaftlichen Gebührenkalkulation zur Ermittlung der Gebühren-
satzobergrenzen sowie die abfallpolitisch gelenkten Gebühren sind zusammenfassend in 
diesem Bericht dargestellt.  

Die Ergebnisse sind in Arbeitspapieren dokumentiert. Die Arbeitspapiere dienen der de-
taillierten Darstellung der Berechnungsgrundlagen, des Rechenwerks (Kostenarten-, 
Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) und der einzelnen Kalkulationsschritte. 

Mögliche geringfügige Differenzen in der Berechnung von Werten in der gesamten Ge-
bührenkalkulation resultieren daraus, dass diese gerundet dargestellt sind. Die interne 
Verarbeitung der Werte erfolgte dagegen mit der höchstmöglichen Rechengenauigkeit. 
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2 Wesentliche Plandaten der Kalkulation 

2.1 Wesentliche Abfallmengen 

Die der Gebührenkalkulation zugrunde liegenden maßgeblichen Abfallmengen im Pla-
nungszeitraum (2017 bis 2019) sind nachfolgend dargestellt: 

• Restabfall 44.550 t/a 

• Bioabfall 16.000 t/a 

• Sperrmüll aus Abrufsammlung 5.000 t/a 

• Papier, Pappe, Kartonagen 13.000 t/a 

o davon aus Holsystem 8.000 t/a 

o davon aus Bringsystem (Depotcontainer) 4.500 t/a 

o davon aus Anlieferung an Wertstoffhöfen 500 t/a 

•  Baum-, Strauch- und Grünschnitt 2.780 t/a 

• davon aus Straßensammlung 280 t/a 

• davon aus Anlieferung an Wertstoffhöfen 1.500 t/a 

• davon aus Anlieferung am Biomassewerk 1.000 t/a 

2.2 Gebührenhaushalt 

Der Gebührenhaushalt im Bereich Abfallwirtschaft, welcher der Gebührenkalkulation 
zugrunde liegt, stellt sich gemäß Planung für die Jahre 2017 – 2019 im Mittel pro Jahr 
in seinen wesentlichen Positionen wie folgt dar: 

 

Position
Kosten pro Jahr 

im Kalk.-zeitraum 
2017 - 2019

Anteile

T€/a
1 2 3

1 Restabfalleinsammlung und -entsorgung 11.091 43,2 %

2 Bioabfalleinsammlung und -entsorgung 5.413 21,1 %

3 PPK-einsammlung und -entsorgung 244 1,0 %

4 Sperrguteinsammlung und -entsorgung 1.826 7,1 %

5 Grünabfalleinsammlung und -entsorgung 211 0,8 %

. davon Baum-, Strauch- und Grünschnitt 166

. davon Weihnachtsbäume 46

6 Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen 2.822 11,0 %

. davon Erfassung/Entsorgung Wertstoffhöfe 1.996

. davon Einsammlung/Entsorgung Schadstoffe 57

. davon Einsammlung/Entsorgung Alttextilien 77

. davon Deponierung sonst. Abfälle 3

. davon Sonstige 689

7 Verwaltung Abfallwirtschaft 4.547 17,7 %

8 Ergebnisse vergangene Kalkulationsperiode - 482 -1,9 %

9 Insgesamt 25.674 100,0 %
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Die Wertansätze des Durchschnittsjahres basieren auf der Wirtschaftsplanung der EBL 
für das Jahr 2017 und dessen Fortschreibung für die Jahre 2018 – 2019. Im Rahmen der 
Fortschreibung wurden insbesondere Personalkostensteigerungen in Höhe von durch-
schnittlich 2,5 % p.a. sowie eine Erhöhung der sonstigen Kosten um durchschnittlich 
2,5 % p.a. berücksichtigt. 
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3 Grundlagen und Aufbau der Kalkulationen 

3.1 Grundsätzliches und Darstellung 

Im Folgenden werden die Systematik und die betriebswirtschaftlichen Strukturen der 
betriebswirtschaftlichen Gebührenkalkulation zusammenfassend dargestellt. 

Die betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation gliedert sich in die Teilrechenwerke 

• Kostenartenrechnung (welche Kosten fallen an?) 

• Kostenstellenrechnung  (wo fallen Kosten an?) 

• Kalkulationen  (für welche Leistungen fallen Kosten an?) 

Die einzelnen Grundlagen sowie Mengen- und Wertansätze, Verrechnungen und Kalku-
lationsergebnisse werden in Arbeitspapieren dokumentiert.  

Folgende Arbeitspapiere wurden erarbeitet: 

• Ergebnisse Gebührenkalkulation 2017 - 2019 

• betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation 

• betriebswirtschaftliche Kostenträgerrechnung (Leistungssicht) 

• betriebswirtschaftliche Kostenstellenrechnung 

• Primärkosten vor Umlage und Überleitung KAG 

• Anlagespiegel (kalk. Abschreibungen und Zinsen) 

• Mengengerüste 

• Grundpläne (Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger) 

3.2 Kostenarten 

Die Darstellung der einzelnen Kostenarten (Personalkosten, Materialkosten etc.) erfolgt 
jeweils nach Kostenarten gemäß Ihrer Abhängigkeit von der Leistungserbringung und 
ihres Einflusses auf die Liquidität des Unternehmens. 

• Kostenverhalten 

– mengenabhängige (variable) Kosten 

– zeitraumabhängige (fixe) Kosten 

• Liquiditätswirksamkeit 

– kassenwirksame Kosten 

– nicht kassenwirksame (kalkulatorische) Kosten 

Mit der Darstellung dieser Kalkulationspositionen ist die betriebswirtschaftliche Aussa-
gefähigkeit durch das mögliche Ableiten 

• der Auswirkungen von Mengenveränderungen auf die Kosten 

• von Aussagen bzgl. der Liquidität aus dem Rechenwerk 

gewährleistet. 
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Zudem stellt die betriebswirtschaftliche Trennung der Kosten in mengenabhängige (va-
riable) und zeitraumabhängige (fixe) Kosten sowie die konsequente Beibehaltung dieser 
Trennung im gesamten Rechenwerk die Grundlage für die Zuordnung von Kosten im 
Rahmen der abfallpolitischen Maßnahmen dar. 

Einzelne Kostenarten / Kalkulationspositionen: 

a) Kassenwirksame Kosten 

Bei den kassenwirksamen Kosten erfolgt die Unterscheidung zwischen mengen- 
(variablen) und zeitraumabhängigen (fixen) Kosten. Die Kostenarten wurden den 
Kalkulationspositionen folgendermaßen zugeordnet: 

• mengenabhängige Kosten 

– mengenabhängige Materialkosten 

– mengenabhängige Kraftstoff- und Schmierstoffkosten 

– mengenabhängige fremde Entsorgungskosten / Verwertungserlöse 

– mengenabhängige Wartung / Instandhaltung / Reinigung 

• zeitraumabhängige Kosten 

– Personalkosten 

– zeitraumabhängige Materialkosten 

– Kosten für Wasser, Gas, Strom, Brennstoffe 

– zeitraumabhängige Kraftstoff- und Schmierstoffkosten 

– zeitraumabhängige fremde Entsorgungskosten 

– Verwaltungskostenumlagen an die Hansestadt Lübeck 

– Mieten, Pachten, Leasing 

– Steuern, Abgaben, Versicherungen 

– zeitraumabhängige Wartung / Instandhaltung / Reinigung 

– sonstige Kosten 

b) nicht kassenwirksame (kalkulatorische) Kosten 

Unter nicht kassenwirksamen (kalkulatorischen) Kosten werden in dieser Kalkulati-
on 

• kalkulatorischen Abschreibungen, 

• kalkulatorischen Zinsen 

ausgewiesen.  

Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen sind als zeitraumabhängige (fixe) Kos-
ten einzuordnen. 

Für die bestehenden Anlagegüter und geplanten Investitionen wurden die jährlichen 
kalkulatorischen Abschreibungen wie folgt ermittelt: 

Kalkulatorische Abschreibung = Anschaffungswert / Nutzungsdauer (Jahre) 
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Die kalkulatorischen Zinsen wurden ausgehend von dem geplanten Zinsaufwand 
für die einzelnen Anlagegüter auf Basis von Restbuchwerten ermittelt.  

Den Berechnungen der kalkulatorischen Zinsen wurden folgende kalkulatorischen  
Zinssätze im Bereich Abfallwirtschaft zugrunde gelegt: 

• 3,86 %  (2017) 

• 3,84 %  (2018) 

• 3,82 %  (2019)  

Den Berechnungen der kalkulatorischen Zinsen wurden folgende kalkulatorischen  
Zinssätze im Bereich Overhead (allgemeine Verwaltung) zugrunde gelegt: 

• 2,34 %  (2017) 

• 1,99 %  (2018) 

• 1,65 %  (2019)  

3.3 Kostenstellen 

Kostenrechnerisch wurde die EBL in folgende Kostenbereiche gegliedert: 

Kostenbereiche Abfallwirtschaft 

• Allgemeine Leitung und Verwaltung 

• Abfalllogistik 

• Entsorgungs- und Verwertungskosten 

• Abfalltechnik 

• Deponie 

sowie den übergeordneten Kostenbereichen 

• Allgemeine Verwaltung 

• Werkstatt 

• Ausgliederungs-/ Abgrenzungsbereich. 

Die einzelnen Bereiche wurden in Kostenstellen weiter differenziert. Die Kostenstellen-
struktur orientiert sich u.a. an der Kalkulations-/ Kostenträger-/ Gebührenstruktur, an 
der Notwendigkeit einer unterschiedlichen Weiterverrechnung von Kosten als „innerbe-
triebliche Leistungen“ sowie am Informationsbedarf. 

3.4 Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen 

Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Kostenstellenrechnung werden jene Kostenstel-
len, zwischen denen ein innerbetrieblicher Leistungsaustausch stattfindet, über innerbe-
triebliche Leistungsverrechnungen verrechnet. Grundlage für die innerbetriebliche Leis-
tungsverrechnung sind geeignete Leistungsgrößen (z.B. Leistungsmengen in Mg, Leis-
tungsstunden, Flächen in m² etc.). 

Kostenstellen ohne eindeutige, messbare bzw. klar nachvollziehbare Leistungsbezie-
hungen werden auf Basis von Zuschlagssätzen verrechnet. 
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Im Rahmen der Kostellenverrechnungen erfolgt eine Korrektur des Kostenartencharak-
ters (variabel/fix). Die Korrektur erfolgt dann, wenn ursprünglich variable (mengenab-
hängige) Kosten auf eine Kostenstelle ohne direkten Leistungsbezug (Kostenstellencha-
rakter = „fix“) verrechnet werden und in der Folge als fixe (zeitraumabhängige) Kosten 
anzusehen sind. 

Im Ergebnis der Kostenstellenverrechnungen werden leistungsempfangende Kostenstel-
len belastet und leistungsabgebende Kostenstellen in gleichem Umfang entlastet, d.h. 
der Saldo ist jeweils 0. 

3.5 Kalkulationen 

3.5.1 Betriebliche Kostenträger-/Zwischenkalkulationen 

Alle Kosten werden in einem ersten Schritt auf betriebliche Kostenträger verrechnet 
(vor der Verrechnung in die Gebührenbereiche), die sich in der Gliederung an den be-
trieblich erbrachten Leistungen orientieren. Diese Zwischenebene dient der transparen-
ten Darstellung von Kosten und Leistungsgrößen für alle kalkulierten Leistungen. 

Dabei findet eine Verrechnung über Kostensätze bei eindeutigen, messbaren bzw. klar 
nachvollziehbaren Leistungsbeziehungen statt. Dazu wurden geeignete Leistungsgrößen 
(z.B. Leistungsmengen in Mg, Leistungsstunden etc.) verwendet. 

Verwaltungsbereiche sowie übergeordnete Leitungsfunktionen ohne eindeutige, mess-
bare bzw. klar nachvollziehbare Leistungsbeziehungen werden auf Basis von Zu-
schlagssätzen verrechnet. 

Betriebliche Kostenträger / Zwischenkalkulationen wurden u.a. erarbeitet für die Berei-
che 

• Einsammlung und Transport von 

– Restabfall 

– Bioabfall 

– PPK 

– Sperrgut 

– Baum- und Strauchschnitt 

– Weihnachtsbäume 

– Alttextilien 

– Schadstoffen 

– etc. 

• Erfassung und Entsorgung an Wertstoffhöfen 

• Entsorgung 

– Restabfall 

– Bioabfall 

– sonst. Abfälle MBA 

– Baum-, Strauch- und Grünschnitt 
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– Weihnachtsbäume 

– Deponierung sonst. Abfälle 

– PPK 

– Sperrgut 

– Alttextilien 

– Schadstoffe 

– etc. 

3.5.2 Gebührenkalkulationen 

a) Generelles 

Die betriebswirtschaftlichen Gebührenkalkulationen erfolgten auf Basis der Gesamtkos-
ten gemäß folgender Verrechnungslogik: 

• Betriebswirtschaftliche Verrechnungslogik I: Vollkostenkalkulation,  

• Betriebswirtschaftliche Verrechnungslogik II: Verrechnung von zeitraumabhängi-
gen Kosten in die Leistungsgebühr Restabfall und von mengenabhängigen Kosten in 
die entsprechenden Leistungs-/Zusatzgebühren.  

In einem ersten Schritt werden die Werte entsprechend der betriebswirtschaftlichen Ver-
rechnungslogik I für die vorgesehenen Leistungs-/Zusatzgebühren ermittelt. Bei der 
Ermittlung werden die vollen Kosten verursachungsgerecht den einzelnen Leistungs-/ 
Zusatzgebühren zugerechnet.  

Anschließend wird die betriebswirtschaftliche Verrechnung der Kosten entsprechend 
der betriebswirtschaftlichen Verrechnungslogik II vorgenommen. D.h., dass die men-
genabhängigen (variablen) Kosten den Leistungs-/ Zusatzgebühren und die zeitraumab-
hängigen (fixen) Kosten nur der Leistungsgebühr Restabfall zugeordnet werden. 

Die in den betriebswirtschaftlichen Verrechnungslogiken ermittelten Werte pro Leis-
tungs-/Zusatzgebühr stellen die Grenzen dar, innerhalb derer sich die Gebührensätze 
grundsätzlich bewegen können. 

Bei dem Gebührenvorschlag wurden folgende abfallpolitische Verrechnun-
gen/Lenkungen - ausgehend von der betriebswirtschaftlichen Kalkulation nach der Ver-
rechnungslogik I - berücksichtigt: 

- Verrechnung von fixen Kosten aus den Leistungs-/ Zusatzgebühren in die 
Leistungsgebühr Restabfall,  

Bei den abfallpolitischen Verrechnungen/Lenkungen wurde beachtet, dass die im Rah-
men der betriebswirtschaftlichen Verrechnungslogiken I bzw. II ermittelten Grenzen 
nicht überschritten bzw. unterschritten werden. 

  

b) Zusammensetzung der betriebswirtschaftlichen Gebührenkalkulation I 

Die jeweiligen Gebühren beinhalten folgende Leistungen: 

Leistungsgebühren 
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• Leistungsgebühren Restabfall - Umleerverfahren 
- Einsammlung Restabfall und Entsorgung (Umleerbehälter) – zeitraum- und 

mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Bioabfall (Umleerbehälter) – zeitraum- und men-

genabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung PPK– zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Sperrgut (Abrufsammlung) – zeitraum- und men-

genabhängig, 
- Einsammlung Baum- und Strauchschnitt (Abrufsammlung) – zeitraum- und 

mengenabhängig, 
- Entsorgung Baum-, Strauch- und Grünschnitt – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume – zeitraum- und mengenab-

hängig, 
- Erfassung/Entsorgung Wertstoffhöfe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Alttextilien – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Schadstoffe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Behältergestellung, -dienst und -reinigung – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängig, 
- Ergebnis der Abfallwirtschaft aus den vergangenen Kalkulationszeiträumen, 

 
• Leistungsgebühren Restabfall – Umleerverfahren „Eigenkompostierer“ 

- Einsammlung und Entsorgung Restabfall (Umleerbehälter) – zeitraum- und 
mengenabhängig, 

- Einsammlung und Entsorgung Bioabfall (Umleerbehälter) – zeitraumabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung PPK – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Sperrgut (Abrufsammlung) – zeitraum- und men-

genabhängig, 
- Einsammlung Baum- und Strauchschnitt (Abrufsammlung) – zeitraumabhängig, 
- Entsorgung Baum-, Strauch- und Grünschnitt – zeitraumabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume – zeitraum- und mengenab-

hängig, 
- Erfassung/Entsorgung Wertstoffhöfe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Alttextilien – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Schadstoffe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Behältergestellung, -dienst und -reinigung – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängig, 
- Ergebnis der Abfallwirtschaft aus den vergangenen Kalkulationszeiträumen, 

 
• Leistungsgebühren Restabfall - Unterflurbehälter 

- Einsammlung Unterflurcontainer (Rest- und Bioabfall, PPK) – zeitraum- und 
mengenabhängig, 

- Entsorgung Restabfall – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Entsorgung Bioabfall – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung PPK – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Sperrgut (Abrufsammlung) – zeitraum- und men-

genabhängig, 
- Einsammlung Baum- und Strauchschnitt (Abrufsammlung) – zeitraum- und 

mengenabhängig, 
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- Entsorgung Baum-, Strauch- und Grünschnitt – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume – zeitraum- und mengenab-

hängig, 
- Erfassung/Entsorgung Wertstoffhöfe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Alttextilien – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Schadstoffe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Standplatzreinigung – zeitraum- und mengenabhängig,  
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängig, 
- Ergebnis der Abfallwirtschaft aus den vergangenen Kalkulationszeiträumen, 
 

Zusatzgebühren: 

• Zusatzgebühren Müllpresscontainer dauerhaft 
- Einsammlung Restabfall (Müllpressen, Abrollcontainer) – zeitraum- und men-

genabhängig, 
- Entsorgung Restabfall – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängig, 
 

• Zusatzgebühren Abfallsäcke 
- Einsammlung und Entsorgung Restabfall – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Bioabfall – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängig, 

 
• Zusatzgebühren vorübergehende Nutzung 

- Einsammlung Restabfall (Umleerbehälter) – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung Restabfall (Müllpressen, Abrollcontainer) – zeitraum- und men-

genabhängig, 
- Entsorgung Restabfall – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Behältergestellung, -dienst und -reinigung – zeitraum- und mengenabhängige 

Kosten, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängige Kosten, 

 
• Zusatzgebühren zusätzliches Bioabfallbehältervolumen 

- Einsammlung und Entsorgung Bioabfall (Umleerbehälter) – zeitraum- und men-
genabhängig, 

- Behältergestellung, -dienst und -reinigung– zeitraum- und mengenabhängig, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängig, 

 
• Zusatzgebühren Saisonbehälter 

- Einsammlung und Entsorgung Restabfall (Umleerbehälter) – zeitraum- und 
mengenabhängig, 

- Einsammlung und Entsorgung Bioabfall (Umleerbehälter) – zeitraum- und men-
genabhängig, 

- Einsammlung und Entsorgung PPK – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Behältergestellung, -dienst und -reinigung – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängige, 

 
• Zusatzgebühren Sperrgut und Elektro- und Elektronikgeräte im Hol-System 

57 von 62 in Zusammenstellung



  
  

Betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation 2017 - 2019 
Abfallwirtschaft in der Hansestadt Lübeck 

Seite 12 

- Einsammlung und Entsorgung Sperrgut (Abrufsammlung) – zeitraum- und men-
genabhängig, 

- Expressabfuhr (Sperrgut, E-Geräte) – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Abholung aus Wohnungen (Sperrgut, E-Geräte) – zeitraum- und mengenabhän-

gig, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängig, 

 
• Zusatzgebühren für die Anlieferung von Abfällen 

- Entsorgung Restabfall – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Entsorgung Baum-, Strauch- und Grünschnitt – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Deponierung sonstige Abfälle – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängig. 

 
c) Zusammensetzung der betriebswirtschaftlichen Gebührenkalkulation II 

Die jeweiligen Gebühren beinhalten folgende Leistungen: 

Leistungsgebühren: 

• Leistungsgebühren Restabfall - Umleerverfahren 
- Einsammlung und Restabfall (Umleerbehälter) – zeitraum- und mengenabhän-

gig, 
- Einsammlung und Entsorgung Bioabfall (Umleerbehälter) – zeitraum- und men-

genabhängige, 
- Einsammlung und Entsorgung PPK – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Sperrgut (Abrufsammlung) – zeitraum- und men-

genabhängig, 
- Einsammlung Baum- und Strauchschnitt (Abrufsammlung) – zeitraum- und 

mengenabhängig, 
- Entsorgung Baum-, Strauch- und Grünschnitt – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume – zeitraum- und mengenab-

hängig, 
- Erfassung/Entsorgung Wertstoffhöfe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Alttextilien – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Schadstoffe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Behältergestellung, -dienst und -reinigung– zeitraum- und mengenabhängig, 
- Expressabfuhr (Sperrgut, E-Geräte) – zeitraumabhängig, 
- Abholung aus Wohnungen (Sperrgut, E-Geräte) – zeitraumabhängig, 
- Transport Überweglängen und Stufen (Behältersammlung)– zeitraumabhängig, 
- Deponierung sonstige Abfälle – zeitraumabhängig, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängig, 
- Ergebnis der Abfallwirtschaft aus den vergangenen Kalkulationszeiträumen. 

 
• Leistungsgebühren Restabfall – Umleerverfahren „Eigenkompostierer“ 

- Einsammlung und Entsorgung Restabfall (Umleerbehälter) – zeitraum- und 
mengenabhängig, 

- Einsammlung und Entsorgung Bioabfall (Umleerbehälter) – zeitraumabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung PPK – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Sperrgut (Abrufsammlung) – zeitraum- und men-

genabhängig, 
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- Einsammlung Baum- und Strauchschnitt (Abrufsammlung) – zeitraumabhängig, 
- Entsorgung Baum-, Strauch- und Grünschnitt – zeitraumabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume – zeitraum- und mengenab-

hängig, 
- Erfassung/Entsorgung Wertstoffhöfe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Alttextilien – zeitraum- und mengenabhängige 

Kosten 
- Einsammlung und Entsorgung Schadstoffe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Behältergestellung, -dienst und -reinigung– zeitraum- und mengenabhängig, 
- Expressabfuhr (Sperrgut, E-Geräte) – zeitraumabhängig, 
- Abholung aus Wohnungen (Sperrgut, E-Geräte) – zeitraumabhängige Kosten 
- Transport Überweglängen und Stufen (Behältersammlung)– zeitraumabhängig, 
- Deponierung sonstige Abfälle – zeitraumabhängig, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängig, 
- Ergebnis der Abfallwirtschaft aus den vergangenen Kalkulationszeiträumen. 

 
• Leistungsgebühren Restabfall - Unterflurbehälter 

- Einsammlung Unterflurcontainer (Rest- und Bioabfall, PPK) – zeitraum- und 
mengenabhängig, 

- Entsorgung Restabfall – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Entsorgung Bioabfall – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung PPK (Depotcontainer) – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Entsorgung PPK – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Sperrgut (Abrufsammlung) – zeitraum- und men-

genabhängig, 
- Einsammlung Baum- und Strauchschnitt (Abrufsammlung) – zeitraum- und 

mengenabhängig, 
- Entsorgung Baum-, Strauch- und Grünschnitt – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Weihnachtsbäume – zeitraum- und mengenab-

hängig, 
- Erfassung/Entsorgung Wertstoffhöfe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Alttextilien – zeitraum- und mengenabhängige, 
- Einsammlung und Entsorgung Schadstoffe – zeitraum- und mengenabhängig, 
- Expressabfuhr (Sperrgut, E-Geräte) – zeitraumabhängig, 
- Abholung aus Wohnungen (Sperrgut, E-Geräte) – zeitraumabhängige Kosten 
- Deponierung sonstige Abfälle – zeitraumabhängig, 
- Kosten der Verwaltung – zeitraumabhängig, 
- Ergebnis der Abfallwirtschaft aus den vergangenen Kalkulationszeiträumen. 
 

Zusatzgebühren: 

• Zusatzgebühren Müllpresscontainer dauerhaft 
- Einsammlung Restabfall (Müllpressen, Abrollcontainer) – zeitraum- und men-

genabhängig, 
- Entsorgung Restabfall – mengenabhängig, 
 

• Zusatzgebühren Abfallsäcke 
- Einsammlung und Entsorgung Restabfall (Umleerbehälter) – mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Bioabfall (Umleerbehälter) – mengenabhängig, 
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• Zusatzgebühren vorübergehende Nutzung 

- Einsammlung Restabfall (Umleerbehälter) – mengenabhängig, 
- Einsammlung Restabfall (Müllpressen, Abrollcontainer) – zeitraum- und men-

genabhängig, 
- Entsorgung Restabfall – mengenabhängig, 
- Behältergestellung, -dienst und -reinigung – zeitraum- und mengenabhängig, 

 
• Zusatzgebühren zusätzliches Bioabfallbehältervolumen 

- Einsammlung und Entsorgung Bioabfall (Umleerbehälter) – mengenabhängig, 
- Behältergestellung, -dienst und -reinigung– zeitraum- und mengenabhängig, 

 
• Zusatzgebühren Saisonbehälter 

- Einsammlung und Entsorgung Restabfall (Umleerbehälter) – mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung Bioabfall (Umleerbehälter) – mengenabhängig, 
- Einsammlung und Entsorgung PPK – mengenabhängig, 
- Behältergestellung, -dienst und -reinigung – zeitraum- und mengenabhängig, 

 
• Zusatzgebühren Sperrgut und Elektro- und Elektronikgeräte im Hol-System 

- Einsammlung und Entsorgung Sperrgut (Abrufsammlung) – mengenabhängig, 
- Expressabfuhr (Sperrgut, E-Geräte) – mengenabhängig, 
- Abholung aus Wohnungen (Sperrgut, E-Geräte) – mengenabhängig, 

 
• Zusatzgebühren für die Anlieferung von Abfällen 

- Entsorgung Restabfall – mengenabhängig, 
- Entsorgung Baum-, Strauch- und Grünschnitt – mengenabhängig, 
- Deponierung sonstige Abfälle – mengenabhängig, 
- Kosten der Verwaltung Abfallwirtschaft – mengenabhängige Kosten. 

 
3.6 Ergebnisse aus Vorjahren 

Die erwirtschaftete und noch nicht ausgeglichene Überdeckung aus dem Kalkulations-
zeitraum 2011 bis 2013 in Höhe von insgesamt Euro 1,45 Mio. wurde vollständig in die 
Kalkulationsperiode 2017 bis 2019 eingerechnet. Im Durchschnittsjahr ergibt sich eine 
verrechnete Überdeckung aus Vorjahren in Höhe von Euro 0,48 Mio. p.a..  

3.7 Abstimmung der Kalkulation 

Die Abstimmung der Kalkulationen und sämtlicher Verrechnungen erfolgt nach jedem 
Verrechnungsschritt zwischen 

Gebührenkalkulation (jew. Menge x kalkulierte Gebühr) 

und 

verrechneten Gesamtkosten (Primärkosten/ sonstigen Verrechnungen). 

 

Primärkosten Gebührenhaushalt Euro  26,156 Mio. p.a. 

./. Ergebnisvortrag (2011-2013) Euro 0,482 Mio. p.a. 

./. Gebührenkalkulation Euro   25,674 Mio. p.a. 
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 (Menge x kalkulierte Gebühr) 

                                          

= Abstimmung   Euro    0,000 Mio. p.a. 
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4 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die ermittelten Gebühren für den Kalkulationszeitraum 2017 - 
2019 dargestellt. 

 

Gebührenbereich
Menge pro 

Jahr
Gebühreneinheit  Gebühren 

Gebühren-
einnahmen

 €/Einheit €/a

1 2 3 4 5

Gebühren Restabfall - Umleerverfahren (§ 4 Abs. 1 und 2 AbfWGebS)

MGB 40 l (14-tägliche Entleerung) 13.800 €/Behälter/Monat 5,82 80.316             
MGB 80 l (14-tägliche Entleerung) 152.400 €/Behälter/Monat 11,63 1.772.412       
MGB 120 l (14-tägliche Entleerung) 256.500 €/Behälter/Monat 17,45 4.475.925       
MGB 240 l (14-tägliche Entleerung) 94.800 €/Behälter/Monat 34,89 3.307.572       
MGB 660 l (14-tägliche Entleerung) 16.800 €/Behälter/Monat 95,96 1.612.128       
MGB 770 l (14-tägliche Entleerung) 20.400 €/Behälter/Monat 111,95 2.283.780       
MGB 1.100 l (14-tägliche Entleerung) 70.800 €/Behälter/Monat 159,93 11.323.044     
Gesamt Gebühren Restabfall - Umleerverfahren 24.855.177     

Gebühren Restabfall - Umleerverfahren "Eigenkompostierer" (§ 4 Abs. 4 AbfWGebS)

MGB 40 l (14-tägliche Entleerung) 600 €/Behälter/Monat 5,68 3.408               
MGB 80 l (14-tägliche Entleerung) 6.600 €/Behälter/Monat 11,36 74.976             
MGB 120 l (14-tägliche Entleerung) 11.100 €/Behälter/Monat 17,05 189.255          
Gesamt Gebühren Restabfall - Umleerverfahren "Eigenkompostierer" 267.639          

Gebühren Restabfall - Unterflurbehälter (§ 6 AbfWGebS)

3 m³ Restabfall-Unterflurbehälter 60 €/Behälter/Monat 364,55 21.873             
4 m³ Restabfall-Unterflurbehälter 60 €/Behälter/Monat 486,06 29.164             
5 m³ Restabfall-Unterflurbehälter 60 €/Behälter/Monat 607,58 36.455             
Nutzung Restabfall-Unterflurbehälter 180 €/Behälter/Monat 130,00 23.400             
Gesamt Gebühren Restabfall - Unterflurbehälter 110.891          

Gebühren - Müllpresscontainer dauerhaft ( § 4 Abs. 7 AbfWGebS)

Entleerung Müllpresscontainer 30 €/Entleerung 118,71 3.561               

Nutzung Müllpresscontainer 24 €/Container/Monat 190,00 4.560               

Entsorgungsgebühr Müllpresscontainer 141 €/Mg 178,84 25.220             
Gesamt Gebühren Restabfall - Müllpresscontainer dauerhaft 33.342             

Gebühren - Abfallsäcke (§ 4 Abs. 3 AbfWGebS)

Restabfallsack (70 l) 1.500 €/Sack 5,00 7.500               
Bioabfallsack (70 l) 250 €/Sack 5,00 1.250               
Gesamt Gebühren - Abfallsäcke 8.750               

Gebühren Restabfall - vorübergehende Nutzung (§ 4 Abs. 5 AbfWGebS)

Entleerung Restabfall MGB 1.100 l (auf Abruf) 300 €/Entleerung 38,90 11.670             
Entleerung Restabfall Müllpresscontainer (auf Abruf) 5 €/Entleerung 168,71 844                  
Entleerung Restabfall Abrollcontainer (auf Abruf) 10 €/Entleerung 143,71 1.437               
Entsorgungsgebühr Restabfall für Müllpress- und Abrollcontainer 47 €/Mg 178,84 8.407               
Gesamt Gebühren Restabfall - vorübergehende Nutzung 22.357             

Gebühren Bioabfall - zusätzliches Bioabfallbehältervolumen (§ 4 Abs. 6 AbfWGebS)

Zusätzliches Bioabfallbehältervolumen 3.692.308 €/Liter/Monat 0,02 73.846             
Gesamt Gebühren Bioabfall - zusätzliches Bioabfallbehältervolumen 73.846             

Gebühren Restabfall - Saisonbehälter (§ 4 Abs. 8 AbfWGebS)

MGB 80 l (14-tägliche Entleerung) 140 €/Behälter/Monat 9,44 1.322               
MGB 120 l (14-tägliche Entleerung) 210 €/Behälter/Monat 14,15 2.972               
MGB 240 l (14-tägliche Entleerung) 140 €/Behälter/Monat 28,31 3.963               
MGB 660 l (14-tägliche Entleerung) 35 €/Behälter/Monat 77,85 2.725               
MGB 770 l (14-tägliche Entleerung) 35 €/Behälter/Monat 90,82 3.179               
MGB 1.100 l (14-tägliche Entleerung) 140 €/Behälter/Monat 129,74 18.164             
Gesamt Gebühren Restabfall - Saisonbehälter 32.324             

Gebühren Bedarfsreinigung (§ 4 Abs. 11 AbfWGebS)

Zweirradbehälter 40 €/Reinigung 25,00 1.000               
Vierradbehälter 25 €/Reinigung 30,00 750                  
Gesamt Gebühren Bedarfsreinigung 1.750               

Gebühren Behälterveränderung ( § 4 Abs. 12 AbfWGebS)

Behälterveränderung 100 €/Vorgang 20,00 2.000               
Gesamt Gebühren Behältertausch 2.000               

Gebühren Sperrgut und Elektro- und Elektronikgeräte im Hol-System ( § 4 Abs. 13, 14 und 15 AbfWGebS)

zusätzliche Gebühr Sperrgut - Hol-System 50 €/Abruf 110,00 5.500               
zusätzliche Gebühr Expresstermin - Hol-System 10 €/Abruf 45,00 450                  
zusätzliche Gebühr Abholung aus Wohnung - Hol-System 20 €/15min/Mitarbeiter 9,00 180                  
Gesamt Gebühren Sperrgut und Elektro- und Elektronikgeräte im Hol-System 6.130               

Zuschläge für Erschwernisse (§ 5 AbfWGebS)

Transport über Entfernungen von mehr als 15 m - Zweiradbehälter 70.408 €/Behälter/Monat 1,00 70.408             
Transport über Entfernungen von mehr als 15 m - Vierradbehälter 14.192 €/Behälter/Monat 2,00 28.384             
Transport über Stufen 84.000 €/Stufe/Monat 0,30 25.200             
Gesamt Zuschläge für Erschwernisse 123.992          

Gebühren für die Anlieferung von Abfällen (§ 7 AbfWGebS)

Anlieferung Wertstoffhoff (Sperrgut, Bauschutt, Baumischabfällen) 18.800 €/0,5m³ 5,00 94.000             
Anlieferung Wertstoffhoff (Baum-, Strauch- und Grünschnitt) 4.000 €/0,5m³ 2,50 10.000             
Anlieferung Grünabfall am Biomassewerk 8.000 €/0,5m³ 2,50 20.000             
Anlieferung Deponie Niemark bis zu 200 kg 10 €/Anlieferung 10,00 100                  
Anlieferung Deponie Niemark über 200 kg 4.800 €/angefangene 10 kg 0,66 3.168               
Anlieferung Restabfall an MBA bis zu 200 kg 10 €/Anlieferung 35,00 350                  
Anlieferung Restabfall an MBA über 200 kg 4.800 €/angefangene 10 kg 1,79 8.592               
Gesamt Gebühren Selbstanlieferung 136.210          

Insgesamt 25.674.408     
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